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Vorbemerkung. 

Die nachstehenden Untersuchungen bilden einen Theil der 

von mir verfassten grösseren Abhandlung über das Heiligkeits- 

Gesetz, die im Buchhandel erschienen ist.*) Ich habe für den 

zum Zwecke meiner Habilitation vorgenommenen Separatabdruck 

gerade diese Partie gewählt, einmal, weil sie ihres Umfangs 

wegen zu derartigem Gebrauche am besten sich eignete, dann 

aber auch, weil sie am besten meinen Standpunkt in einer der 

wichtigsten Fragen, die das Heiligkeitsgesetz betreffen, nämlich 

in der Feststellung seines Verhältnisses zu Ezechiel, erkennen 

lässt und begründet. Im Uebrigen verweise ich auf meine 

| grössere Abhandlung. 

i *) Das Heiligkeits - Gesetz, Lev. XVII—XXVI. Eine historisch- 

| kritische Untersuchung. Erfurt, Verlag von Hugo Güther. 1893. 

Erfurt, den 6. März 1893 

Der Verfasser 





Nach Beendigung der Analyse des H. wird es sich nun 

weiter um eine auf die Ergebnisse derselben gegründete Be¬ 

stimmung des Zeitalters des H. bezw. um eine Revision der 

bisher versuchten Zeitbestimmungen handeln. Nach den Er¬ 

gebnissen des zweiten Theils ist es von vornherein klar, dass 

diese Frage nicht so ohne Weiteres zu beantworten ist. Bei 

der Verschiedenheit der einzelnen Theile, aus denen das H. 

besteht, ist diese Frage zunächst für jeden einzelnen Theil ge¬ 

nau zu beantworten, und erst danach ist sie für das H. als 

Ganzes aufzuwerfen; mit andern Worten: die Frage nach der 

Abfassung der einzelnen Theile des H. ist von der Frage nach 

der Redaktion und Zusammenfügung derselben zu einem Ge- 

setzes-Ganzen wohl zu scheiden und über der Beantwortung 

der letzteren nicht zu versäumen. Hier hat sich nun aber 

nach meiner Ansicht die neuere Kritik Versäumnisse zu Schul¬ 

den kommen lassen. Sie ist immer zu sehr auf das Ganze ge¬ 

gangen und hat, indem sie das H. mit allerdings guten Gründen 

als nachezechielisch erklärte, Ergebnisse gezeitigt, die für An¬ 

griffe manchen schwachen Punkt boten und in sich selber nicht 

recht zusammenstimmen wollten. Durch reinliche Scheidung 

der genannten Fragen hätte das vermieden werden können, 

freilich fehlte dazu wieder der Abschluss der kritischen Schei- 
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düng der einzelnen Elenaente, wie er im II. Capitel der Ab¬ 

handlung von mir versucht worden ist. 

Ich beantworte daher im Folgenden zunächst die Frage 

nach der Abfassung der einzelnen Theile, um dann das H. als 

Ganzes ins Auge zu fassen. Ich brauche wohl kaum zu be¬ 

merken, dass die Frage nach dem Zeitalter unserer Gesetz¬ 

gebung nicht nur ein chronologisches und litteraturgeschicht- 

liches, sondern vor Allem ein religionsgeschichtliches und theo¬ 

logisches Interesse hat, und dass wir mit dem Versuch ihrer 

Beantwortung recht eigentlich erst auf den Boden treten, auf 

dem sich gegenwärtig die schroffen Gegensätze nicht nur inner¬ 

halb der alt-testamentlichen Forschung, sondern zwischen der 

alten und modernen Theologie überhaupt, aufs Schärfste be¬ 

kämpfen. 

Die kritische Analyse des zweiten Theils hatte folgende 

Theile des H. herausgestellt: 1) Lev. XVIII—XX, XXIII 

9—12. 15—17. 18 a. 19 b. 20. 22, XXIV 15—22, XXV 1—7. 

14. 17. 18—22. 23. 24. 35—38, XXVI 1. 2. Dieser Theil war 

von mir bezeichnet mit H1. 2) Lev. XXI. XXII oder H2. 

3) Lev. XVII oder H8. 4) Lev. XXVI der Schluss des H. 

Von den Zuthaten des Bp. ist hier abzusehen, da sie ja keinen 

organischen Bestandtheil des H. ausmachen, und das Notlüge 

über sie bereits im zweiten Capitel gesagt worden ist. Es sind 

also hier die vier genannten Theile des JE. nach ihrem Zeit¬ 

alter zu bestimmen, und in einem fünften Abschnitt ist endlich 

die Zeit ihrer Zusammenfügung festzustellen. Ich gehe zu 

dieser Feststellung über. 

§ 1. Das Zeitalter von Lev. XVIII—XX oder H1. 

Es darf wohl zunächst als feststehend angenommen werden, 

dass diese Capitel jünger sind als das Bundesbuch, Deuterono¬ 

mium und der Dekalog Ex. XX. Die genannten Gesetzgebun¬ 

gen bilden für Lev. XVIII—XX die Voraussetzung. Sie sind 

von dem Sammler unserer Gesetzgebung fleissig benutzt und 
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bilden den Boden, auf dem dieser weiterbaut. Es liegt mir 

ob, dies im Einzelnen nacbzuweisen. 

Dass Lev. XVIII— XX zu einem Theile auf dem Bb. 

beruht, zeigt die Vergleichung folgender Stellen: Lev. XIX 15 

*00 Tpn sh hl *00 SttTl sh> mit Ex. XXIII 3 

«innn Tinn ab hn»; Lev. xx 9 «tqstis hhp* ntrs tr^s tr>s 

rw niÖ lÖS’nSl» m. Ex. XXI 17 «'■> 'ö 1ÖS1 l'QS W?pÖ»j 
Lev. xxiv 15 «)am stwi vrbx bbp' ^ wa ir^s» m. 

Ex. XXII 27 «bbpn ab DVhs»; Lev. XXIV 17 «n^ *D wa 
ntsv niö nia ws: b> m. Ex. xxi 12 «niö nöi wa nsö 
nör>» ; Lev. XXIV 19 «rTO "ItTSD mWö D1Ö p *0 IT^Sl 

)tr nnn *py nnn yv "Qtr nnn nntr h ntr^ p» m. Ex. 

xxi 23 fg. trs: nnn wz» nnnn rnrr [diö] ps dsi 
'in itr nnn p; nnn»; Lev. xxv 3 «-ptr nn döit trir 
nnsinn ns nsosi "jö"d nöin □'otr iriri» m. Ex. xxm 
10 «nirvn p nnsmn-ns nsosi pns ns ymn döit irtr 
nn -pnh?». Während man bei den angeführten Stellen gewiss 

von Reminiscenzen an das Bb. sprechen darf, zeigen andre 

mehr nur eine Anlehnung an den Sprachgebrauch des Bb. oder 

eine geistige und materielle Verwandtschaft mit den Bestim¬ 

mungen desselben. Hinsichtlich des Sprachgebrauchs erwähne 

ich nr» vgl. Lev. XIX 33, XXV 14. 17 m. Ex. XXII 20; 

ITSJ nnn tT0J Lev. XXIV 18 u. Ex. XXI 23. 36; ohr Lev. 

XXIV 18 m. Ex. XXI 36, XXII 13; ms Lev. XIX 20 m. 

Ex. XXI 8 ; HÖS Lev. XXV 6. 44 m. Ex. XXI 7—11; 

Lev. XXV 28. 30. 31. 41. 54 m. Ex. XXI 2. Verwandt¬ 

schaft in Geist und Materie zeigt sich in Lev. XXII 28 

«nns dtq löntrn ab m nsi ins ntri miri» vgl. m. Ex. 

xxiii i9b «lös nbnn na ^trnn ab»; Lev. xxv 14. 17. 

23. 24. 25 fg. bes. 35—38 vgl. m. den rechtlich - sittlichen Be¬ 

stimmungen des Bb. überhaupt, namentlich XXV 25 fg. m. Ex. 

XXI 1—11, Lev. XVIII 23 m. Ex. XXII 18, Lev. XXV 

35- 38 m. Ex. XXII 24, Lev. XIX 20 m. Ex. XXII 15. 

16 u. m. Bemerkenswerth ist ferner, dass die Pestgesetzgebung 

Lev. XXIII wie im Bb. deutlich die Ackerbaugrundlage zeigt. 

Auch das Sabbathjahr Lev. XXV 1—7 lässt diese Grundlage 
1* 



gerade wie Ex. XXIII 10 fg. und im Unterscliied vom Deute¬ 
ronomium bestimmt bindurcbblicken. 

Aus dem Angeführten geht mit hinlänglicher Deutlichkeit 

hervor, dass H1 das Bb. gekannt hat. Zwar fanden sich keine 

geradezu wörtlichen Entlehnungen, aber doch handgreifliche 

Reminiscenzen und geistige wie materielle Berührungspunkte 

mit dem Bb., die eine Bekanntschaft mit dieser Gesetzgebung 

nothwendig voraussetzen. 

Aehnlich verhält es sich nun auch mit dem Deuteronomium. 

Mit dieser Gesetzgebung theilt H 1 stillschweigend die Voraus¬ 

setzung von der Einheit des Cultusortes. Sie wird nie aus¬ 

drücklich gefordert, liegt aber Verordnungen wie XIX 30, 

XXVI 2 und der Festgesetzgebung Lev. XXIII offenbar zu 

Grunde. Das zeigt deutlich die Stellung unserer Gesetzgebung 

nach dem Deuteronomium, das die Einheit des Cultusortes 

kämpfend erst durchsetzen muss. Es finden sich in H 1 aber 

auch offenbare Reminiscenzen an das Deuteronomium bezw. 

Entlehnungen aus demselben, wenn auch nicht ganz wörtlich, 

so doch in charakteristischen "Wendungen, vor Allem aber in 

Sinn und Tendenz durchaus mit entsprechenden Stellen des 

Deut, übereinstimmend. Man vergleiche nur Lev. XIX 9. 10 

«toph 1 vpb -pt? nss rfon vh Tsp-ns Dnnapni 
wb tsp^n vb -p“D tnsi bbm *6 “pnni tsp^n vb -pap 
ans TÄ» m. Deut. XXIV 19. 21 «q-rep n*pn 

Din^ 11b innpi? mcrn vb mt&a ntny nnntri -pt&a 

nmbxb msrb 11b Wwn xb -prn nunn ^ — rr>rp 

rr»!T» Lev. xix 13 «npn pns to rte ybn vb* m. 

Deut. XXIV 14. 15 «VDtT *)nn 1ÖTQ ... TOtT pt&Wn vb 
trarn rbv sinn vb>; Lev. xix 14 «bwift *jnn sb dv ■osb» 
m. Deut. XXVII 18 <qTQ DV THS»; Lev. XIX 19 

«D*>sbn tqi d^d mn vb -pts> ... D*>sbn nmn vb -jntnnn 
ybv nbv,i vb mw» m. Deut, xxn 9—ii «-p-o nn vb 
THTT» D'int^SI "1DU mW vb D*>sbn». Verwandte Be¬ 

stimmungen sind folgende Lev. XIX 15 und Deut. XVI 19 

(betr. Verhalten im Rechtsstreit), XVIII 7. 8 u. Deut. XXIII1, 

XXVII 20 (Verbot der Blutschande mit der Mutter oder einem 



anderen Weibe des Vaters, vgl. bes. zu rvnV pfal des Lev. das 

Sp im Deut.), Lev. XVIII 9, XX 17 u. Deut. XXVII 22 

(Verbot geschlechtlicher Gemeinschaft mit der Schwester), Lev. 

XVIII 17, XX 14 u. Deut. XXVII 23 (Verbot geschlecht¬ 

lichen Verkehrs mit Mutter und Tochter zugleich oder mit der 

Schwiegermutter), Lev. XVIII 20, XX 10 und Deut. XXTT 22 

(Verbot des Ehebruchs), Lev. XVIII 21, XX 2 und Deut. 

XII 31, XVIII 10 (Verbot des Molochkinderopfers, vgl. bes. 

d. Ausdr. TDJJpl), Lev. XVIII 22, XX 13 u. Deut. XXIII 18 

(Verbot der Päderastie), Lev. XVIII 23, XX 15. 16 und 

Deut. XXVII 21 (Verbot der Viehschande), Lev. XIX 26a 

und Deut. XII 23 (Verbot des Blutgenusses), Lev. XIX 26 b 

u. Deut. XVIII 10 (Verbot der Zauberei), Lev. XIX 28 und 

Deut. XIV 1 (Verbot von Verstümmelungen und Entstellungen 

des Körpers aus Anlass von Trauerfällen), Lev. XIX 31 und 

Deut. XVIII 11 (Erwähnung der Totenbeschwörer und Wahr¬ 

sager 'OVT'l 1*IK), Lev. XIX 33 fg. u. Deut. X 19 (Gebot, die 

Fremdlinge zu lieben), Lev. XIX 35 u. Deut. XXV 13—16 

(Verbot von falschem Maass und Gewicht); Lev. XX 25 fg. 

und XI 44. 45 vgl. m. Deut. XIV (Unterscheidung zwischen 

reinen und unreinen Thieren), Lev. XXV 36 u. Deut. XXIII 

20 fg. (Verbot des Wuchers und Zinsnehmens), Num. XV 

37—41 u. Deut. XXII 12 (Verordnung des Quastentragens); 

vgl. auch den Gebrauch von pl^ Lev. XIX 33, XXV 14. 17 

u. Deut. XXIII17 ; Lev. XIX 13 a u. Deut. XXIV 14; 

Lev. XX 2. 27 u. Deut. XXI 21; HDK Lev. XXV 6 und 

Deut. XVI 14 u. ö. 

Auffallend ähnlich mit der des Deuteronomiums, Deut. 

XVI, ist auch die Festgesetzgebung von H1 in Lev. XXIII. 

Hier wie dort schimmert der Ackerbau als Grundlage der 

Festfeiern durch die hinzugetretene historische Motivirung noch 

deutlich hindurch. Am deutlichsten ist dies beim Wochenfest. 

Das Deuteronomium setzt es an genau sieben Wochen nach 

Anhieb der Sichel in die Saat, d. h. dem Beginne der Gersten¬ 

ernte Deut. XVI 9; H1 setzt es sieben Wochen von dem 

pCage nach dem ersten Sabbath in der Ernte an gerechnet 
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Lev. XXIII 15. Das kommt so ziemlich auf eins heraus, und 

namentlich die Formel, mit der das Wochenfest von dem Fest 

zum Beginn der Ernte, dem Passah -Mazzothfest, abgeleitet 

wird, ist in beiden Gesetzgebungen dieselbe vgl. Deut. XVI 9 

'ui bnnD -]b “ison myntr nyitr u. Lev. xxiii 15 omsoi 
mnitr nnt^n mnDD Das Laubhüttenfest lässt in 

beiden Gesetzgebungen sein wahres Wesen als Herbstfest oder 

Fest der Lese hindurchblicken vgl. Deut. XVI 13 "]3D>0 und 

Lev. XXIII 39 DDSDJC, und die Art, in der. es gefeiert wer¬ 

den soll, ist wenigstens dem Charakter nach in beiden Gesetz¬ 

gebungen übereinstimmend vgl. Deut. XVI 14 rinDt^l? v. 15 

nütr ")» rv«m u. Lev. xxiii 40 onntm 

Aber bei aller Aehnlichkeit und Verwandtschaft ist H1 

über die im Deut, verkörperte Stufe der Gesetzgebung doch 

einen guten Schritt hinausgegangen. Das zeigt sich sogleich 

in der Festgesetzgebung, die trotz aller Aehnlichkeiten und 

Uebereinstimmungen in H 1 bereits einige neue über das Deut, 

hinausweisende Züge aufzeigt. So hat z. B. das Laubhütten¬ 

fest in Lev. XXIII eine geschichtliche Motivirung gewonnen, 

von der das Deuteronomium noch nicht das Mindeste weiss. 

Es geht bekanntlich durch die Geschichte des Volkes Israel 

der Zug, die drei hohen Feste allmählich von der Naturgrund¬ 

lage, aus der sie geschichtlich herausgewachsen sind, loszulösen 

und sie heilsgeschichtlich zu fundamentiren. Zuerst ist das mit 

dem Mazzothfeste durch seine Verbindung mit dem ebenfalls 

geschichtlich gedeuteten Passahfeste geschehen. Diesen Stand¬ 

punkt repräsentirt das Deuteronomium. H1 hat nun auch 

noch für das Laubhüttenfest die geschichtliche Grundlage ge¬ 

funden. Allerdings scheint H1 das Mazzothfest wieder vom 

Passahfeste getrennt und als reines Erntefest betrachtet zu 

haben, da wir von einer geschichtlichen Motivirung da gar 

nichts lesen. Das wäre freilich inconsequent, aber wahrscheinlich 

hat Rp. die vom Passahfest handelnde Stelle des H1 unter¬ 

drückt und durch eine entsprechende aus P. ersetzt. Aber 

nicht nur die Motivirung, auch der Charakter dr Festfeier 

ist zum Theil wenigstens ein anderer geworden. Zwar beim 
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Laubhüttenfest trat das noch nicht hervor, um so mehr zeigt 

es sich aber beim Passah-Mazzoth- und dem Wochenfeste. Da 

ist nicht mehr die Rede von einem fröhlichen Gemessen der 

freiwillig und je nach Vermögen dargebrachten Gottesgaben 

vor Jhvhs. Angesicht, sondern vor Allem von der Darbringung 

der heiligen Gaben seitens der Gemeinde, die, weil nach einem 

feststehenden Tarif dargebracht, den Charakter von Abgaben 

annehmen und, wie Lev. XXIII 20 zeigt, als i£Hp an die 

Priester fallen. An Stelle des Privatopfers ist das Gemeinde¬ 

opfer getreten. Wir sehen, es macht sich hier bereits die 

Strömung bemerklich, die uns bei Ezechiel noch bei weitem 

fühlbarer begegnet und endlich in P. zur Ruhe kommt. Es 

macht danach ganz den Eindruck, als ob die Festgesetzgebung 

in H1 ein doppeltes Angesicht habe, eins der Vergangenheit 

zugekehrt und zum guten Theile ihren Charakter widerstrahlend, 

das andre aber in die Zukunft gerichtet und bereits deren 

wesentliche Merkmale andeutend. Es ist eine Gesetzgebung, 

die zwischen zwei Zeitaltern steht, die herausgeboren ist aus 

den Bedürfnissen einer Uebergangszeit und den Charakter einer 

solchen deutlich an der Stirne trägt. 

In ähnlicher Weise wird der Standpunkt der früheren Zeit 

in dem Gesetz vom Sabbathjahre und dem Verbote der Levirats¬ 

ehe überschritten. Das Sabbathjahr in H 1 Lev. XXV 1—7 

unterscheidet sich von dem des Deuteronomiums nicht nur da¬ 

durch, dass es ähnlich wie im Bb. wieder auf die Grundlage 

des Ackerbaues gestellt ist, während das Deuteronomium unter 

dem Sabbathjahr ein allgemeines bürgerliches Erlassjahr ver¬ 

steht, vgl. Deut. XV 1—6, sondern vor Allem durch die outrirte 

Heiligkeits-Tendenz, die in ihrer mechanischen und uneigentlich 

zu verstehenden Beziehung auf das leblose Ackerland von der 

durch und durch ethischen Tendenz der entsprechenden Gesetz¬ 

gebung des Deuteronomiums und auch des Bb. stark absticht- 

Hier tritt der auf P. hinweisende und hinführende Zug mit 

wünschenswerthester Deutlichkeit zu Tage. — Auch bei dem 

Verbote der Leviratsehe ist dies der Fall. Während nach dem 

Deut. XXV 5—10 die Schwagerehe unter bestimmten Voraus- 

| 
/ 
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Setzungen ausdrücklich gefordert wird, ist nach Lev. XVIII16 

die geschlechtliche Gemeinschaft mit der Schwägerin nicht nur, 

wie sich aus der angezogenen Bestimmung etwa entnehmen 

liesse, so lange der Schwager noch am Lehen ist, sondern auch, 

wie Lev. XX 21 klar zeigt, wenn der Schwager nicht mehr 

lebt resp. rechtskräftig von seiner Frau geschieden ist, und 

somit der Frau gesetzlich nichts im Wege steht, sich von Neuem 

heimführen zu lassen, principiell verboten. Dillm. in seinem 

Commentar z. d. St. bestreitet nun zwar, dass hier ein Gegen¬ 

satz vorliege, denn da die Schwagerehe im Deut, nur für den 

Fall gefordert werde, dass die erste Ehe kinderlos geblieben 

sei, so lasse sich diese Verordnung eben als eine gut begründete 

Ausnahme von der Hegel, die eine solche Verbindung im All¬ 

gemeinen verbiete, ansehen, aber nicht als ein direkter Wider¬ 

spruch oder Gegensatz gegen dieselbe. Dillm. will mit dieser 

Bemerkung dem Versuche entgegentreten, beide Bestimmungen 

als Ausflüsse verschiedener, der Zeit nach getrennter An¬ 

schauungen begreiflich machen zu wollen. Aber der Aus¬ 

führung Dillm. ist doch entgegenzuhalten, dass die Erlaubnis 

der Schwagerehe, ja die unter gewissen Umständen eintretende 

ausdrückliche Forderung derselben in einem Anschauungskreise, 

dem eine solche Ehe schlechthin als eine rPIJ gilt, kaum einen 

Platz haben kann. Es sind doch eben zwei ganz verschiedene 

Gesichtspunkte in beiden Bestimmungen, die sich mit einander 

nicht recht vertragen. Im Deuteronomium handelt es sich vor 

Allem um Erhaltung der Familie, des Geschlechts, des Stammes, 

also um ein wesentlich bürgerliches oder nationales Interesse; 

in H1 hat das religiöse Interesse das Uebergewicht über das 

nationale gewonnen und bekundet sich den Gliedern des Volkes 

gegenüber durch die strengere Forderung leiblicher Heiligkeit 

in der Sphäre des gesammten Geschlechts- und Ehelebens, ohne 

eine Ausnahme zu Gunsten profaner Interessen zuzulassen oder 

anzuführen. Wir fühlen auch hier wieder deutlich die Richtung, 

die zu P. führt. 

H 1 hat aber auch den Dekalog Ex. XX in seiner definitiven 

Formulirung bereits gekannt. Den sittlich-religiösen Bestim- 
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mungen in Lev. XIX liegt das Schema des Dekalogs stellen¬ 

weise offenbar zu Grunde. Lev. XIX 3. 4 fg. enthält die 

Forderungen der Pietät, wie sie die erste Gesetzestafel enthält, 

wenn auch in etwas anderer Reihenfolge und mit Auslassung 

des Verbotes des Missbrauches des göttlichen Namens, das 

später noch zu seinem Rechte kommt, und die ethischen Be¬ 

stimmungen XIX11 fg. entsprechen im Grossen und Ganzen 

der zweiten Tafel des Gesetzes. Vgl. XIX 3 a m. Ex. XX 12; 

XIX 3 b m. Ex. XX 8 fg.; XIX 4 m. Ex. XX 3 fg.; XIX 11a 

m. Ex. XX 15 >&); XIX 12 m. Ex. XX 7. Eine wört¬ 

liche Entlehnung findet sich auch hier nicht bis auf XIX 11; 

der Sammler verfährt frei mit seinen Vorlagen und reproducirt 

sie selbständig. Zu erwähnen ist hier übrigens noch, dass uns 

im Dekalog die unserer Gesetzgebung eigene Formel mm "OK 

oder miT , vgl. Ex. XX 2, und zwar mit einer 

geschichtlichen Erweiterung, zum ersten Male in der israelitischen 

Gesetzgebung begegnet, Der Gebrauch derselben in H1 ist 

jedenfalls auf den Einfluss des Dekalogs zurückzuführen. 

Wir haben bis jetzt das Verhältnis von H1 zu dem Bb., 

Deut, und Dekalog Ex. XX beleuchtet und herausgestellt. 

H1 setzt alle drei Gesetzgebungen voraus und erweist sich in¬ 

haltlich als eine Blüthenlese aus denselben. Es hat selbst nur 

wenig originale Bestimmungen, und diese beziehen sich auf das 

eheliche und geschlechtliche Leben und fordern in Bezug auf 

dasselbe Heiligkeit und Reinheit. Hier tritt Charakter und 

Tendenz der Gesetzgebung am deutlichsten zu Tage. 

Vor Allem aber verlangt H1 eine eingehende Vergleichung 

mit dem Propheten Ezechiel und eine genaue Feststellung seines 

Verhältnisses zu demselben. Fast in allen Capiteln dieses 

Propheten finden sich handgreifliche Berührungen mit der Ge¬ 

setzgebung Lev. XVIII—XX n. Zub. Ich zähle dieselben so 

vollständig als möglich auf: 

mpnn "jbn Lev. XVIII 3. 4, XX 23. vgl. m. Ez. V 6. 

7, XI 12. 20, (XVI 47), XVIII 9, XX 13. 16. 18. 19. 

21, XXXIII 15, XXXVI 27 (XXXVII 24). 
2 
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rQVin Lev. XYIII 22, XX 13 vgl. m. Ez. XYI 50, 

XYIII 12, XXII 11, XXXIII 26; Plur. nilVin Lev. XYIII 

26. 27. 29. 30 u. Ez. Y 9. 11, YI 9. 11, YII 3. 4. 8. 9, YIII 

6. 9. 13. 15. 17, IX 4, XI 18. 21, XII 16, XIY 6, XYI 

2. 22. 36. 43. 47. 51. 58, XYIII 13. 24, XX 4, XXIII 36, 

XXXIII 29, XXXYI 31, XLIII 8, XLIY 6. 7. 13. 

JTWD Lev. XIX 35 u. Ez. IY 11. 

Lev. XIX 7 u. Ez. IY 14. 

BHpö Lev. XIX 30, XX 3, XXYI 2 u. Ez. Y 11, YII 
24, YIII 6, IX 6, XI 16, XXI 7, XXIII 38, XXIY 21, 

XXY 3, XXYIII 18, XXXYII 26. 28, XLIII 21, XLIY 
1. 5. 7. 9. 15. 16, XLY 3. 4, XLYII 12, XLYIII 8. 10. 21. 

Kött Niph. Lev. XYIII 30 u. Ez. XX 7. 18, XXIII 7. 

30, XXXYII 23; Pi. c. t£HpD als Obj. Lev. XX 3 u. Ez. 

Y 11, IX 7, XXIII 38. 

JTlpn in Yerb. m. D’itDSt^D u. d. verbb. "IDB' Lev. 

XYIII 3. 4. 5. 26. 30, XIX 37, XX 22, XXY 18 u. Ez. 

XI 20, XYIII 9. 17. 21, XX 11. 13. 16. 18. 19. 24, XXXYI 
27, XXXYII 24. 

mm 'UX und mm mit oder ohne Erweiterun¬ 

gen Lev. XYIII 5. 6. 21, XIX 12. 14. 16. 18. 28. 30. 33. 37, 

XXYI 2, XYIII 2. 4. 30, XIX 3. 4. 10. 25. 31. 34 u. s. w. 

u. Ez. XX 5. 7. 19. 20. 26. Ygl. auch die zahlreichen Stellen 

bei Ez., wo das mm ’OX in Abhängigkeit von PIXH Ez. XXI4 

oder ym erscheint vgl. Ez. XI 10, XII 15. 16. 20, XIII 9. 

14. 21. 23, XIY 8, XY 7, XYI 62, XYII 21. 24, XX 38. 

42. 44, XXII 16. 22, XXI 10, XXIII 49, XXIY 24. 27, 

XXY 5. 7. 11, XXYI 6 u. s. w.; oft ist in Ez. die Formel 

mm durch ein verb. fin. zu einem selbständigen Satze er¬ 

weitert vgl. Ez. XXI 22. 37, XXIY 14, XXYI 14, XXX 12, 

XXXIY 24, XXXYI 36. 

•py KtW Lev. XIX 8, XX 17. 19 u. Ez. XIY 10, XYIII 

20, XLIV 10. 12. 

-ins PUT Lev. XX 5. 6, XYII 5 fg., XIX 29 u. Ez. XYI 

34, XX 30, XXIII 3. 5. 19. 
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TQVn Lev. XYIII 21 u. Ez. XYI 21, XXIII 37, XX 

26. 31. 

HD1 Lev. XYIII 17, XIX 29, XX 14 u. Ez. XYI 27. 

58, XXII 9. 11, XXIY 13, XXIII 21. 27. 29. 35. 44. 48. 49. 

rvny nta Lev. xviii 7fg., xx 17. is. 19. 21 u. Ez. 

XYI 37, XXII 10, XXIII 10. 18. 29. 

Dm Lev. XX 2. 27 u. Ez. XYI 40, XXIII 47. 

tWO, P\1W Lev. XX 14 u. Ez. XYI 41, XXHI 47. 

MVl nirx Lev. XX 10 und Ez. XYIII 6, XXII 11, 

XXXIII 26. 

1WX b* mp Lev. XYIII 6. 19, XX 18 u. Ez. XYin 6. 

rar» Lev. XIX 33, XXY 14. 17 u. Ez. XYIII 7. 12. 16, 

XXII 7. 29, XLYI 18. 

^ Lev. XIX 13 u. Ez. XYIII 7. 12. 16. 18, XXII 29, 

XXXIII 15. (pfctt). 

"jtwn in: u. nnn np^ Lev. xxy 36 u. Ez. xyiii 8. 

13, XXII 12. 

nDV* niD Lev. XX 2. 9 fg. u. Ez. XYIII 13, XXXIII 8. 

n r»ön Lev. XX 9 fg. u. Ez. XYIII 13, XXXIII 4. 5. 

pW Lev. XIX 13 u. Ez. XYIII 18. XXII 7. 12. 29. 

rm*> rpn Lev. xyiii 5 u. Ez. xx 11. 13. 21, xxxrn 

15. 19. 

bbp Lev. XX 9 u. Ez. XXII 7. 

Lev. XIX 16 u. Ez. XXII 9. 

01 bV blX Lev. XIX 26 u. Ez. XXXIII 25. 

'bs bx n:s Lev. XIX 4. 31, XX 6 u. Ez. XXXVI 9. 

niOWO Lev. XYIII 30 u. Ez. XL 45. 46, XLIY 

8. 14. 15. 16. 19, XLVIII11, bei Ez. jedoch immer von dem 

priesterlichen Dienen gebraucht, während es in H1, ähnlich 

wie Deut. XI1, vom individuellen religiösen Dienst gemeint ist, 

vgl. Klostermann. 

‘b 'pa b'lOn Lev. XX 25 u. Ez. XLII 20, XXII 26. 

p"[Ü ’OTKD u. pi)Z ns>K Lev. XIX 36 u. Ez. XLV 10. 

331PD Lev. XYIII 22 u. Ez. XXIII 17. 

"Ol Lev. XYIII 22, XX 13 u. Ez. XYI 17. 

IHOOb Lev. XYIII 20 u. Ez. XXII 3, XLIY 25. 
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Zufällig können die aufgezählten Berührungen unmöglich 

sein. Es muss hier eine Abhängigkeit des einen Stückes von 

dem anderen angenommen werden, die Streitfrage ist nur, wel¬ 

ches das vom anderen abhängige Stück sei. Die neuere Kritik 

hat sich im Allgemeinen dahin geneigt, die Cap. XVIII—XX 

des H als durchaus von Ezechiel abhängig und diesem nach¬ 

gebildet anzusehen. Diese Ansicht fliesst aus der Gesammt- 

anschauung über das Verhältnis des H. zu Ezechiel überhaupt. 

Aber es ist eben der Fehler dieser Gesammtanschauung, dass 

sie das H. trotz besseren Wissens viel zu sehr als eine ein¬ 

heitliche Grösse auffasst und das, was von dem einen Theile der¬ 

selben gilt, ohne Weiteres auch auf den anderen überträgt. Selbst 

wenn man der Ueberzeugung ist, dass das H. als solches erst 

nach Ezechiel anzusetzen ist, hat man doch immer noch die 

einzelnen Theile desselben auf ihr Verhältnis zu Ezechiel zu 

prüfen und die Möglichkeit, dass einer derselben älter als die 

Reden Ezechiels ist, nicht a priori von der Hand zu weisen. 

Ich habe nun auf Grund der gewissenhaftesten Detail¬ 

untersuchung die Gewissheit erlangt, dass Lev. XVIII—XX 

n. Zub. oder H1 thatsächlich älter als die Reden Ez. ist und 

den Ausführungen dieses Propheten an einer Stelle geradezu zu 

Grunde liegt, ich meine Ez. XVHI, XX, XXII, XXXIII. 

Ich will zunächst die innige Verwandtschaft gerade dieser 

Stücke erweisen. Offenbare Berührungen zwischen Ez. u. H 1 

liegen an folgenden Stellen vor: Ez. XVHI 6 «ppID 1) 

np xb» u. Lev. xviii 19 «mpn *6 lrwDtö ma b<»; 
Ez. XVIII 7 «bw >6 rfctt» U, Lev. XIX 13 «bwn *6» Vgl. 

noch Ez. XVIII 12. 16; Ez. XVIII 8. 13. 17, XXH 12 

«p vb irmm p» ab pa» oder xviii 17 «naim pj 

r$b vb» U. Lev. XXV 36 fg. «nairQl pa pn vb» und 

«na-iro p: npn-ba»; Ez. xviii 92) Tnpnn 

Dn« und Lev. XVin 3. 4, XX 23., XVHI 

*) Vielleicht ist hier nach XXII 10 iVD DXDB HtPX zu lesen, da 
HU sonst Subst. ist. (Smend, Comm. p. 117). 

8) DHX ist die unzweifelhaft richtige Lesart fiir flDK im mas. Text. 
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5. 26. 30, XIX 37, XX 22, XXV 18 «nipTQ Verbin¬ 

dung von mit mpn u. d. verbb. u. rW; Ez. 

XVIII 9. 13. 17. 19. 21. 23. 27. 28. 32 «nTV’ JTn»; XX 11. 

13. 2i. 25 «dnn '»m dnsn ans n# -itrs» n. Lev. xviii 5 

«pro '»m Dnsn ans nw -itrs»; Ez. xviii is, xxn 29 

«ptfty ptry» u. Lev. XIX 13 «"pn ns pt^yn sh»; Ez. XX 6. 

9. 10. 14 «DntfD *pSÖ Dns^inb» U. Lev. XIX 36, XXV 38 

«D'n'tftt *psD 02ns ,>nsttin nt^s» Ez. xx 6. 15 «px ^ 

mnsrt bzb s’ri ■ois wyn n^n nni nrb >mn ~itys» u. Lev. 

xx 24 «wyn nbn nnt y-is» Ez. xx 5.7.19. 20 «mir 'js 
D2*>i"6s» U. Lev. XVIII 3. 4. 10. 25. 31. 34, XXTTT 22. 43, 

XXV 17. 38. 55 «Dorfes iTliT ^JS» ; Ez.XXII 7 «’fcpn ttSI 2S» 
u. Lev. XX 9 «lös nsi *P2S ns W>pi HtPS»; Ez. XXII 9 

«V>n ^0"l nWS» n. Lev. XIX 16 «h^l "jbn *6» Ez. XXII10 

«rfei ns nny» u. Lev. xviii i «rfein sb -p2s nny». 

Freilich ist die Berührung nicht immer eine so offenbare 

und auf einfacher Entlehnung beruhende wie hier. Aber auch 

in den etwas abweichenden Bestimmungen finden sich immer 

noch zahlreiche sprachliche Anklänge und eine bedeutsame 

Verwandtschaft des Inhaltes und der Tendenz, die uns zwingt, 

beide Stücke noch weiter in Beziehung zu einander zu setzen. 

Von sprachlichen Anklängen führe ich folgende auf: nV"l fit^S 

Ez. XVin 6. 11. 15, XXII11, XXXIII 26 u. Lev. XX 10; 

rD*1 Ez. XVIII 7. 16. 12, XXII 7. 29 und Lev. XIX 33, 

xxv 14. 17; nnyin u. mnyin Ez. xviii 12.13.24, xx 4, 

XXII11, XXXIII 26. 29 u. Lev. XVIII 22, XX 13, XVIII 
26. 27. 29. 30; rw HID Ez. XVIII 13, XXXIII 8 u. Lev. 
XX 2. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 21. 24. 27, XXIV 16; 

■Q V>D“f Ez. XVIII 13, XXXIII 4. 5 u. Lev. XX 9. 11. 12. 

13. 16; p StTJ Ez. XVIII 20 u. Lev. XIX 8, XX 17. 19; 

rtOtt Niph. Ez. XX 7. 18 u. Lev. XVIII 30, XI 43; TQVn 

seil. tWO 0*02 Ez. XX 26. 31 u. Lev. XVIII 21; ins 1"UT 
Ez. XX 30 u. Lev. XVII 7, XX 5. 6; pÄn Ez. XX 41 und 

Lev. XIX 7 u. ö.; pWV Ez. XXII 7. 12. 29 u. Lev. XIX 13; 

rp Ez.XXII 9. 11 u. Lev. XVIII 17, XIX 29, XX 14; 

^ *p2 b*H2n Ez. XXII 26 u. Lev. XX 25 fg.; DW 
" r <> 
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Ez. XXII 26 u. Lev. XX 4.]) Hinsichtlich des Inhaltes und 

der Tendenz sind zu vergleichen: Ez. XVIII 6. 11. 15, XXII 

11 m. Lev. XX 10, XVIII 20, XX 18; Ez. XVIII 8 m. 

Lev. XIX 15; Ez. XVIII 12 m. Lev. XIX 9; Ez. XX 12. 

13. 16. 21. 24, XXII 8, XX 20 m. Lev. XIX 3. 30, XXVI 

2; Ez. XX. 31 m. Lev. XVIII 21, XX 2; Ez. XXII 6. 9. 

12 m. Lev. XIX 16; Ez. XXII 7b. 29 m. Lev. XIX 33; 

Ez. XXII 10 m. Lev. XVIII 19, XX 18; Ez. XXII 11 m. 

Lev. XVIII 15, XX 12; Ez. XXII 11 m. Lev. XX 17, 

XVIII 9. 

Es erübrigt nun freilich immer noch der bestimmte Nach¬ 

weis, dass Ez. von Lev. XVIII—XX n. Zub. thatsächlich ab¬ 

hängig gewesen ist. Ich führe dafür Folgendes an. Es ist 

zunächst auffällig, dass sich die auf H1 hinweisenden Merk¬ 

male gerade in Ez. XVIII, XX, XXII, XXXIII so zu¬ 

sammendrängen. Sie sind hier weit häufiger als sonst im 

ganzen Buche. Das weist schon deutlich änf eine Beein¬ 

flussung des Propheten durch H1, wenigstens an dieser Stelle 

hin. Ferner: Ezechiel giebt hier nicht etwa Gesetze, sondern 

er misst das Verhalten seiner Zeitgenossen an dem Massstab 

bereits bestehender, als allseitig bekannt und anerkannt vor¬ 

ausgesetzter Gesetze. Er citirt die Bestimmungen des H1 bei 

gebotener Gelegenheit. Das setzt doch das Vorhandensein des 

H1 zu Ezechiels Zeit unter allen Umständen voraus. Man 

könnte ja freilich nun sagen: Allerdings, die Gebote von H 1 

hat Ezechiel bereits einzeln gekannt, aber daraus folgt noch 

nicht, dass er ihre Zusammenfassung in H 1 bereits vor Augen 

gehabt habe. Dass jedoch auch dies wirklich der Fall war, 

geht aus anderweitigen Merkmalen klar hervor. Die Gesetze 

Lev. XVIII, XIX, XX gehörten bekanntlich ursprünglich gar 

nicht zusammen; namentlich hat Lev. XX mit Lev. XVIII 

litterarisch gar nichts zu thun. In eine Einheit sind sie erst 

durch den Verf. von H1 gebracht. Da ist es doch nun aber ge- 

*) Diese Stelle ist allerdings redaktionelle Zuthat in H. und die 
eben angeführte Wendung vielleicht erst aus Ezechiel eingedrungen. 



wiss auffallend, dass Ezechiel seine Gitate aus allen drei Cap. 

schöpft und abwechselnd auf einander folgen lässt vgl. Ez. 

XVIII 6 u. Lev. XVIII 19; Ez. XVIII 7 u. Lev. XIX 13; 

Ez. XXII 7 u. Lev. XX 9; vgl. ferner Ez. XVIII13 u. Lev. 

XX 2. 9. 10 u. s. w. Das zeigt doch, dass Ezechiel die ver¬ 

schiedenen Bestimmungen bereits in einer engen Verbindung 

gekannt hat, und es lässt sich gleich weiter zeigen, dass diese 

Verbindung keine andre als die von H1 vollzogene war. Wie 

käme es sonst wohl, dass Ezechiel gerade in diesen Capiteln 

und sonst nie wieder in seiner Schrift das selbständige *0X 

DD'Clbx mm hat? Sonst liebt er bekanntlich diese oder ähn¬ 

liche Schluss wen düngen immer nur in Abhängigkeit von ym 
und HX! und erweitert durch verb. fin. oder den Inf. c. 2 oder 

das Part., oder, wenn nicht durch y*p eingeleitet, als selbstän¬ 

digen Satz mit verb. fin. oder *>mt^y. Er muss also 

hier durch eine Vorlage beeinflusst gewesen sein. Dass diese 

H1 in seiner uns vorliegenden Gestalt war, lehrt weiter ein 

Blick auf Ez. XX 6. 15 vgl. m. Lev. XX 24. Letzteres 

ist ganz offenbar die Grundstelle, jene ersteren vv. enthalten 

Erweiterungen und Ausschmückungen derselben. Ein Autor, 

der Ez. XX 6. 15 vor Augen gehabt hätte, hätte kaum Lev. 

XX 24 schreiben können, aber wohl ist der umgekehrte Fall 

möglich. Danach muss Ezechiel auch die Wendung “Ityx 

DÜS vn man Dns vgl. Ez. XX ll. 13 aus Lev. XVIII 5 

entnommen haben. Die in diesem Satz enthaltene Idee ist 

zwar eine von Ezech. Lieblingsideen, die er vielfach anbringt 

und gern variirt, aber original ist sie für ihn deshalb noch 

nicht. Wie so manche andere hat er auch sie vorgefunden 

und namentlich Cap. XVIII in den Dienst der ihm eigenen 

Vergeltungslehre gestellt. Natürlich ist die in Rede stehende 

Idee auch in H1 nicht original. H 1 hat sie sicher aus dem 

Deut. vgl. xvi 20 «mnn 'jyöb p]Tin pm* p-ra» und iv 1 

«mnn , wie er auch sonst durchaus von dieser Gesetz¬ 

gebung abhängig zu sein scheint, und zwar nicht nur von ihrem 

legislatorischen Kern, sondern auch von ihren historisch-parä- 

netischen Partieen, vgl. die Verb, von mpn und D^tDStPD und 
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der verbb. “löt^ und Ley. XYIII 4. 26. 30, XIX 37, 

XX 22 m. Deut. XII 1 fg. u. ö.; rfctPD iJN "IB>X 

Lev. XYIII 24, XX 23 m. Deut. XYIII 12; mVin und 

mnn Lev. XYIII 26. 27. 29. 30 m. Deut. XX 18, XYIII 

12, XXIII 19, XXIY 4, XIY 3, XVII 1. 4, XVIII 9; 

XDtD Lev. XYIII 24. 30. 25. 27. 28 m. Deut. XXI 23; *08 

asb Lev. XX 24 m. Deut. XXVI1, XXIII 21, 

XXI 1, XIX 2. 8. 10. 14, XXI 23, XYIII 9, XY 4; niT 

BOT nbn Lev. XX 24 m. Deut. XXVII 3, DDHX '“IB'K 

□"HBO yiSÖ Lev. XIX 36, XX 24 m. Deut. XVI 1, XX 1, 

hier freilich vgl. jed. Lev. XI 45. Auch an JE’erinnern 

die paränetischen Partieen von Lev. XYIII—XX, vgl. Ex. III8, 

XXIII 27. 28. Dass sich die Rede- und Anschauungsweise des 

Paräneten in H 1 durchaus aus dem Deut, und JE heraus er¬ 

klärt, dürfte noch ein Grund mehr sein, H1 vor Ezechiel an¬ 

zusetzen. Wie ein nach Ezechiel geschriebenes paränetisches 

Stück aussieht, zeigt Lev. XXYI. Darüber noch später. 

Das Alles zusammen genommen drängt nun darauf hin, Lev. 

XYIII—XX n. Zub. als die Grundlage für Ez. XYIII, XX, 

XXII, XXXIII anzusehen. Es dürfte andrerseits auch schwer 

sein, sich die Ableitung des H1 aus Ezechiel vorstellig zu 

machen. Wie sollen aus den ziemlich bunt zusammengewürfelten 

Citaten des Ezechiel solche wohlgeordnete Gesetzesreihen ent¬ 

standen sein, wie wir sie Lev. XYIII—XX vor uns haben? 

Und wie wäre der Redaktor dieser Capitel denn dazu gekom¬ 

men, die dem Ezechiel gerade so eigenthümlichen Rügen und 

Warnungen vor dem Dienst der 0*6*!^, vgl. Ez. XYIII 6. 12, 

wegzulassen? Dass dagegen Ezechiel sie in dem angezogenen 

Capitel ex suo ingenio hinzugefügt habe, ist leicht zu ver¬ 

stehen. Dasselbe gilt von einigen anderen wichtigen Bestim¬ 

mungen, die sich wohl in Ezechiel aber nicht in H 1 finden, vgl. 

Ez. XYIII 7 b. d, 12 u. a. m. Nicht unerwähnt will ich hier 

übrigens lassen, dass Wendungen wie üb oder >0 

mir ursprünglicher erscheinen als die mit dem acc. ethymologic. 

gebildeten: pW pW, btt btt oder rfctt ^ oder rrte % Ez. 

XYIII 7. 12. 16. 18. 



Es lassen sich aber für den bis jetzt erwiesenen Satz voti 

der Abhängigkeit Ez. von Lev. XVIII—XX bezw. der Priorität 

von H1 ausser den äusseren auch noch innere Beweisgründe 

Vorbringen. Ein Blick auf die Gesetzgebung von Ezechiel und 

H1 überzeugt uns von der Priorität der letzteren. Ezechiel, 

vgl. XLV 18 fg., hat die Festzeiten durch bestimmte Datirung 

nach Monat und Tag fixirt, in H1, vgl. Lev. XXIII, ist von 

solcher Fixirung noch nichts zu spüren. Ezechiel setzt das 

Passahfest auf den 14. Tag des ersten Monates, in H1 richtet 

es sich durchaus nach dem Stand der Ernte; das Laubhütten¬ 

fest setzt Ezechiel auf den 15. Tag des siebenten Monates, in 

H. richtet es sich nach der Lese, obgleich hier eine geschicht¬ 

liche Motivirung, die zu einer bestimmten Fixirung hintreibt, 

bereits versucht ist. Jedenfalls tragen die Feste in H1 zu 

einem guten Theil noch den Charakter von Erntefesten, bei 

Ezechiel sind sie kalendarisch bestimmte Gemeindefeste. Wohl 

besteht die Feier dieser Feste in H1 bereits vorzugsweise in 

bestimmten Abgaben und festen Gemeindeopfern, aber im Laub¬ 

hüttenfest blickt noch ganz der alte fröhliche Festcharakter 

durch, vgl. Lev. XXIII40, während die Feste bei Ezechiel 

durchgehends einen ernsteren Charakter tragen, und das Sünd- 

opfer unter den Opfern bereits eine bedeutende Bolle spielt. 

Die Gesetzgebung Lev. XXIII wurzelt durchaus noch in den 

realen Verhältnissen der vorexilischen Zeit, die Festgesetz¬ 

gebung des Ezechiel hat das Exil zu ihrer Voraussetzung und 

erweist damit ihre Posteriorität. Daraus, dass Ezechiel das 

Wochenfest in seiner Gesetzgebung nicht erwähnt, hat Smend 

in sm. Com. zu Ez. p. 376 meines Erachtens zu weitgehende Fol¬ 

gerungen gezogen. Er folgert nämlich aus dieser Nichterwäh¬ 

nung, dass Ezechiel für das Wochenfest ein Gemeindeopfer noch 

nicht gekannt habe, und dass deshalb das Gesetz Lev. XXIII, 

das für das Wochenfest ein Gemeindeopfer kennt, nach Ezechiel 

anzusetzen sei. Aber in Lev. XXIII hat das Laubhüttenfest 

doch auch noch kein Gemeindeopfer. Wende ich Smends Be¬ 

weisführung auf dieses Fest an, so dreht sich der Spiess herum. 

Sie ist also nicht ausschlaggebend. Vor Allem spricht gegen 
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sie der ganze Charakter beider Gesetzgebungen. Nach meiner Mei¬ 

nung bat übrigens Ezechiel das Wochenfest nur deshalb nicht mit 

aufgenommen, weil es nicht in sein Schema passte, und weil er nur 

Feste mit heilsgeschichtlicher, also wesentlich religiöser Grund¬ 

lage kennt. Eine solche war aber zu seiner Zeit für das Wochen¬ 

fest noch nicht gefunden. Auch P. kannte eine solche nicht, 

aber er nahm das Wochenfest in seinen Festkalender wieder 

auf, weil es eben tief im Volksbewusstsein wurzelte. In Bezug 

auf das Wochenfest ist der Zug nach geschichtlicher Motivirung 

erst in der talmudischen Zeit zur Ruhe gekommen. Aus einem 

Erntefeste wurde hier das Wochenfest zum Feste der Gesetz¬ 

gebung, vgl. Pesachim 68 b u. Riehm H. W. B. unter Pfingsten. 

Eine weitere Frage würde sein, ob Ezechiel bereits die 

Jobeijahrgesetzgebung Lev. XXV 8 fg., die der Partie von H1 

angegliedert ist, gekannt hat. Eine ausdrückliche Beziehung 

auf dieses Gesetz findet sich bei Ezechiel nirgends. Die Sache, 

um die es sich beim Jobeljahr handelt, ist ihm allerdings be¬ 

kannt, vgl. Ez. VII13 u. XLVI17, auch der Name 7TH findet 

sich in letzterer Stelle. Dies Wort kommt übrigens schon bei 

Jerem. vor, vgl. Jerem. XXXIV 17, und bedeutet hier das 

im je siebenten Jahre zu beobachtende Erlassjahr. Wir haben 

kein unzweifelhaftes Recht, bei Ezechiel unter HY“n etwas anderes 

zu verstehen. Hätte Ezechiel darunter das je fünfzigste Jahr 

verstanden, so hätte er das gewiss ausdrücklich bemerkt. Die 

Zeit bis zum Sabbathjahre mag freilich für den Besitz eines 

Grundstückes, zumal wenn es nicht gleich im ersten Jahre einer 

Sabbathjahr-Periode überwiesen worden ist, etwas kurz an¬ 

beraumt sein, das gebe ich zu, aber um hier an das Jobeljahr 

denken zu können, wäre eine bestimmte Zeitangabe nöthig, denn 

das Jobeljahr war zu Ezechiels Zeit etwas Neues. Im äussersten 

Falle müssen wir uns bei einem non liquet beruhigen. Da¬ 

gegen kann es als durchaus ausgemacht gelten, dass die speciellen 

Anwendungen der Jobeijahrgesetzgebung auf die verschiedenen 

Lebensgebiete erst nachezechielisch sind. Namentlich die Be¬ 

stimmung über die Levitenstädte setzt nicht nur Ez. XLVIII13 fg. 

22, sondern bestimmter noch Num. XXXV voraus. Auch 
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sprachlich scheint Ezechiel hier eingewirkt zu haben, vgl. 

Lev. XXV 46, 53 «"psn *q imn vb» u. Ez. XXXIV 4; 

Lev. XXV 26 «IT STTOPm» u. Ez.’XLVI 7 Wn "ItMO». 

Als Ganzes ist die Joheljahrgesetzgebung somit sicher nach 

Ezechiel anzusetzen, wahrscheinlich aber auch schon das Grund¬ 

gesetz v. 8—17, das die allgemeine Durchführung des Ezechiel’schen 

Gedankens XL VI17, dem hier noch die Sabbathjahr-Periode zu 

Grunde liegt, im realen, praktischen Leben ermöglichen will. Dies 

hier festgestellte Verhältnis der Joheljahrgesetzgebung zu Ezechiel 

ändert in unseren bisherigen Feststellungen betr. H 1 nicht das 

mindeste, da der sekundäre Charakter der Joheljahrgesetzgebung 

im H. bereits früher von uns erkannt war. 

Nach alle dem können wir mit gutem Rechte aussagen: 

Lev. XVIII—XX nebst Zubehör oder H 1 ist älter als die ent¬ 

sprechenden Stellen in Ezechiel (XVIII, XX, XXII, XXIII), 

und letztere sind von dem ersten Stück abhängig. Durch die 

hier geführte Untersuchung hat übrigens, wie ich beiläufig mit 

erwähnen will, die in Capitel II vollzogene Analyse des H. 

insofern eine Bestätigung erfahren, als die dort vorgenommene 

Zuweisung der Stelle Lev. XXV 35 fg. an Lev. XVIII—XX 

durch die Citirung Ezechiels gerechtfertigt erscheint. 

Nun wird es endlich an der Zeit sein, die Abfassungszeit 

von Lev. XVIII—XX u. Zub. oder H1 näher zu bestimmen. 

Das Bundesbuch, Deuteronomium und der Dekalog werden von 

der Gesetzgebung H 1 fleissig benutzt, also vorausgesetzt. H1 ist 

danach nach ihnen anzusetzen. Ezechiel hinwiederum hat in 

Cap. XVIII—XXII, XXXIII H1 benutzt und vor Augen 

gehabt. Demgemäss ist H1 vor Ezechiel anzusetzen. Da nun 

Ezechiel Cap. XVIII fg. im 6—7. Jahre des Zedekias ge¬ 

schrieben hat, vgl. Ez. VIII1, XX1, also im Jahre 591/90 v. Chi-., 

und das Deuteronomium in das J. 621 zu setzen ist, so ergiebt 

sich für H 1 zunächst der Zeitraum 621—591. Es kommt darauf 

an, ihm innerhalb desselben einen geeigneten Platz anzuweisen. 

Die Gesetzgebung bietet zu dem Zwecke genug concrete Merk¬ 

male dar. 

Das Gesetz setzt eine Zeit tiefen religiösen und sittlichen 
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Verfalls voraus. Der Götzendienst steht in Israel in hoher 

Blüthe. Auf dem Felde findet der Seirim-Dienst seine An¬ 

hänger und Verehrer, XVII 5—7,1) vor Allem aber hat der 

Molochdienst stark um sich gegriffen. Der Sammler dieses 

Gesetzes tritt ihm energisch gegenüber, und obwohl seine 

Vorlage bereits ein Verbot des Molochkinder-Opfers enthielt, 

Lev. XX 2, setzt er hinter v. 20 in Lev. XVIII ein gleiches 

Verbot ein, freilich an ungünstiger Stelle und ohne jede An¬ 

lehnung an den Zusammenhang. Um so mehr sieht man daraus, 

wie der Molochdienst den Autor von H1 innerlich erregte und 

in Anspruch nahm. Neben dem Verbote des Götzendienstes 

• findet sich auch Lev. XIX 4 ein Verbot des Bilderdienstes, 

der fast in der ganzen vorexilischen Zeit mit vorübergehenden 

Ausnahmen und trotz heftiger Bekämpfungen im Jhvhkult eine 

Stelle hatte. Der Niedergang des religiösen Lebens zeigt sich 

in dem Treiben der Zauberer, Wahrsager und Todtenbeschwörer. 

Zum Theil haben sich wohl auch Israeliten diesem gottlosen, 

betrügerischen Treiben hingegeben, denn der Gesetzgeber sieht 

sich veranlasst, für solche Israeliten den Tod durch Steinigung 

festzusetzen, XX 27. Im Uebrigen verbietet er, solche Leute 

aufzusuchen und sich Raths bei ihnen zu holen, XIX 31, XX 6. 

In Verbindung mit dem religiösen Niedergang und dem aber¬ 

gläubischen Treiben der Zeit steht die Auflösung aller sittlichen 

Bande. Das eheliche Leben wird durch Ehebruch und Blut¬ 

schande, der Adel des menschlichen Leibes durch unnatürliche 

Unzucht bis zur Verbindung mit dem Vieh entweiht. Es ist 

wahrlich kein Zufall, dass unsere Gesetzgebung gerade diese 

Materien so ausführlich behandelt. Die heiligsten Bande sind 

gelöst. Es giebt Väter, die es ruhig mit ansehen, ja wohl 

selbst die Veranlasser sind, dass die Töchter sich einem un¬ 

züchtigen Lebenswandel ergeben und das Land mit Schande 

füllen. Möglicherweise stand dieses schamlose Treiben in Ver- 

') Die Stelle XVII 5—7 war aus dem ursprünglichen Bestand von 
Lev. XVII oben ausgesondert. Nach Tendenz und Sprache scheint sie 
in der That zu H 1 zu gehören. Sie ist jedenfalls dieser Gesetzgebung 
gleichartig, daher sei es mir erlaubt, sie hier mit anzuführen. 



21 

bindung mit unsittlichen Culten, vgl. XIX 29. Dazu kommt 

noch die von den Propheten von jeher gerügte Ungerechtigkeit 

im Rechtsprechen, das parteiische Wesen der massgebenden 

Persönlichkeiten, die Unterdrückung und Vergewaltigung des 

Unvermögenden, die Habsucht, die keinen Raub, keinen Be¬ 

trug, keinen Meineid scheut, um sich einen Vortheil zu ver¬ 

schaffen, vgl. XIX 11 fg. Wir haben also das Bild einer nieder¬ 

gehenden Zeit. Dieses Bild stimmt nun aber genau zu der 

Zeit des Jojakim ben Josia. Nachdem unter Josia in Folge 

seiner Reformbestrebungen ein Aufschwung des religiös-sittlichen 

Lebens stattgefunden hatte, folgte nach der Schlacht von Megiddo 

i. J. 609 v. Chr. ein bedauernswerther Rückschlag. Israel hatte 

auf Beistand seines Gottes gehofft, ja es glaubte auf die Leistung 

desselben seitens Jhvhs. geradezu ■ ein Anrecht zu haben, seit 

es von Josia sich hatte bekehren lassen. Da nun aber Israel 

geschlagen wurde, trat schleunig eine Abkühlung des religiösen 

Verhältnisses ein, und die Zeit Manasses mit ihrem Götzen- 

C dienst und Aberglauben hielt unter Schutz und Geleit des 

Königs Jojakim, der auf seinen Vater Josia gefolgt war, in 

Israel ihren Einzug. Das Verbot, den Tagelöhnern ihren Lohn 

vorzuenthalten, Lev. XIX 13, ist auf diesen König und gewiss 

auch seine Grossen wie gemünzt, vgl. Jerem. XXII 13 fg. 

Danach wäre H1 nicht vor 609 anzusetzen. Wir hätten in 

dieser Gesetzgebung die Reaktion gegen das seit Jojakim wieder¬ 

auflebende Heidenthum. 

Unsre Gesetzgebung lässt sich aber noch näher bestimmen. 

Das Volk ist reif geworden zum Gericht, und der Sammler 

von H1 hörte wohl den mächtigen Donner dieses Gerichts schon 

von ferne rollen. Das verräth sich wenigstens in der Um¬ 

rahmung, die er seiner Sammlung gegeben. Denn wenn er 

auch dieselbe der in Israel herrschenden Tradition gemäss auf 

Moseh zurückführt und in die Wüste verlegt, so lässt er doch 

ab und zu, die vorausgesetzte Situation verleugnend, in mäch¬ 

tiger Strafdrohung den Emst der Gegenwart unverkennbar hin¬ 

durchblicken, vgl. die Schlussparänese in Lev. XVIII. Das 

Gericht muss also mindestens nahe sein. Eine Katastrophe 
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steht unmittelbar bevor. Das Volk ahnt vielleicht noch nichts 

davon, lebt in sicherer Sorglosigkeit und will von Gefahren 

und Katastrophen nichts wissen. Aber der Gesetzgeber schaut 

das Verhängnis, und er behält Recht, denn wenige Jahre noch, 

und es hat sich erfüllt, was er gedroht. Das Land hat seine 

Bewohner ausgespieen. Da oben bemerkt war, dass Ezechiel 

die dem H1 entsprechenden Stücke in den Jahren 591/90 v. Chr. 

geschrieben habe und H1 demgemäss damals schon bekannt 

sein musste, so hätte man die Katastrophe von 597 hier als 

angedroht zu denken und H1 wäre ungefähr um das Jahr 600 

anzusetzen. 

Aber man wird aus gleich anzugebenden Gründen wohl 

noch ein paar Jahre herabgehen müssen. Zwar, was die Sub¬ 

stanz der Gesetzgebung betrifft, so halte ich aufrecht, dass sie 

sich am besten aus den geschilderten Verhältnissen der kurz 

dem Exil vorangehenden Zeit erklärt. Aber von den einzelnen 

Gesetzen und Gesetzesgruppen in Lev. XVIII fg. ist die Samm¬ 

lung derselben, wie sie uns jetzt vorliegt, wohl zu unterscheiden. 

Die Gesetzgebungen waren vor der Sammlung vorhanden. In 

Lev. XVIII fg. haben wir sie in einer litterarischen Zusammen- 

arbeitung vor uns. Solche Zusammenarbeitungen, Sammlungen 

und Redaktionen wurden nun aber gerade in der exilischen 

Zeit, und zwar von Anfang an, vorgenommen, vgl. Stade, Gesch. 

d. Volkes Isr. Bd. II p. 66. Die kurz dem Exile voraufgehende 

Zeit war wohl zur Einprägung und Einschärfung der Gesetze 

geeignet, aber lud nicht gerade znr litterarischen Verarbeitung 

und Sichtung ein. Aus diesem Grunde möchte ich mit der 

Ansetzung von H1 bis in die ersten Jahre des Exils herunter¬ 

gehen. Dazu scheint Lev. XVIII 5 die Stelle Deut. IV 1 

vorauszusetzen. Diese Stelle gehört bekanntlich der späteren 

Umrahmung der deuteronomischen Gesetzgebung an, und ich 

halte diese mit Kuenen: historisch-kritische Einleitung Thl. I 

p. 258 für exilisch. Die Androhung des Exils in Lev. XVIII 

ist dann ein vaticinium ex eventu und soll den Lesern oder 

Hörern das Bewusstsein erwecken und schärfen, dass die 

Exiliyung als Strafe für ihren Ungehorsam gegen die göttlichen 
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Gesetze über sie hereingebrochen ist, nnd dass die Drohung 

Jhvhs. sich also buchstäblich erfüllt hat. Die ganze Gesetz¬ 

gebung wird so zu einem mächtigen Mahnruf: „Gedenke, wovon 

du gefallen bist, und wandle fortan in Jhvhs. Wegen.“ Die 

Abfassungszeit könnte so immer noch vor 590/91 fallen, und 

die Abhängigkeit Ezechiels bliebe so noch immer erklärlich, 

auch wenn der Zwischenraum zwischen ihm und H 1 bedeutend 

zusammengeschrumpft ist. Andrerseits wird man für die Ab¬ 

fassung der Reden Ezechiels die angegebenen Jahre nicht 

durchaus festhalten müssen. Denn wenn er auch in diesen 

Jahren die betr. Reden wirklich gehalten hat, so ist ihre Re¬ 

daktion doch erst später erfolgt, und Smend hat in sm. Com. 

p. 67 genug Merkmale angeführt, die deutlich darauf hinweisen, 

dass Ezechiel erst nach Jerusalems Zerstörung seine früher ge¬ 

haltenen Reden redigirt habe. 

Nun beträgt freilich nach meiner Datirung von H1 der 

Zeitraum zwischen H 1 und der deuteronomischen Gesetzgebung 

keinesfalls mehr als dreissig Jahre, also höchstens ein Menschen¬ 

alter, und die einzelnen Elemente von H1 stehen der genannten 

Gesetzgebung noch näher. Das scheint ein ziemlich kurzer 

Zeitraum zu sein, wenn man bedenkt, dass wir es in H1 mit 

dem Theile einer ganz neuen epochemachenden Gesetzgebung 

zu thun haben. Aber wohlgemerkt nur mit einem Theile, und 

das ist gerade derjenige Theil, der die Merkmale des H. noch 

am wenigsten trägt. Ich habe oben nachgewiesen, dass der 

Autor von H1 durchaus von dem Deuteronomium abhängig 

ist. Dadurch wird diese Partie schon zum Deuteronomium 

hingezogen. Dazu enthält H1 substantiell kaum eine Forderung, 

die nicht in einer der voran gegangenen Gesetzgebungen ihr 

Pendant gehabt hätte. Ich habe H 1 daher eine Blüthenlese 

aus dem Bb., Dekalog und Deuteronomium genannt. Diese 

Gesetzgebung ist im gewissen Sinne der Abschluss, der Ertrag 

der vorexilischen Gesetzgebung. Daraus folgt, dass es noch 

ganz unter dem Einfluss, in dem Bannkreis jener Gesetzgebung 

stehen muss, und dass seine Entstehung bezw. Zusammen- 

arbeitung ca. 20 bezw. 30 Jahre nach dem Deuteronomium 
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nichts Befremdliches haben kann, um so weniger, als er¬ 

schütternde Ereignisse und ein trauriger Umschwung des reli¬ 

giösen und sittlichen Lebens eingetreten waren. Aus diesem 

Umschwünge, vielleicht auch aus der Erfahrung des Exils, er¬ 

klären sich zugleich die wenigen Abweichungen des H1 von 

den früheren Gesetzgebungen zur Genüge. Ist das Gericht 

wegen Israels Gottlosigkeit und Frivolität über das Volk ver¬ 

hängt, so kann nur Umkehr zur Reinheit und Heiligkeit in 

religiös-sittlicher und besonders geschlechtlicher Beziehung, um 

die es vor Allem traurig stand, das Gericht Jhvhs. vielleicht 

noch aufhalten oder, wenn nicht, so doch für die Zukunft bessere 

Zeiten herbeiführen. So denkt der Gesetzgeber, und darum 

schärft er mit gesteigerter Eindringlichkeit und stellenweise mit 

principieller Verschärfung bereits bestehender Ordnungen das 

Verbot besonders der geschlechtlichen Sünden ein, dem nun 

auch die früher aus Familienrücksichten erlaubte Schwagerehe 

zum Opfer fällt. Auch die Festgesetzgebung zeigt sich von 

dem Ernst der Zeit berührt. Bei den hohen Festen handelt 

es sich jetzt nicht sowohl um fröhliches Geniessen vor Jhvhs. 

Angesicht, sondern vor Allem um die gewissenhafte Darbringung 

der festgesetzten Opfer und Entrichtung der heiligen Abgaben, 

und bei der Sabbathjahr-Gesetzgebung ist die Forderung heiligen 

Feierns sogar auf das Land übertragen. Wenn es Lev. XXVI 

heisst, das Land solle im Exil seine Sabbathe bezahlen, so 

scheint selbst das Land in das Gefühl der grossen, gemein¬ 

samen Schuld mit hineingezogen zu sein. Es muss zugestanden 

werden, dass der hier geschilderte Stand der Dinge namentlich 

in Bezug auf die Festfeiern in der Richtung der vom Deut, 

ausgehenden Wirkung lag und über lang oder kurz bei strikter 

Durchführung der deuteronomischen Grundsätze so wie so ein¬ 

getreten wäre, vgl. Stade, Gesch. d. V. Isr. Bd. I p. 664, aber 

dass er gerade jetzt eintrat, lag in den besonderen Zeit¬ 

verhältnissen. Aus ihnen erklärt sich aber ganz besonders das 

bereits oben charakterisirte Doppelgesicht der Gesetzgebung in 

Lev. XXIII. 

Als Ergebnis der vorstehenden Untersuchung wäre also 
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zu verzeichnen, dass H1 älter als die entsprechenden Partien 

des Propheten Ezechiel und, wenigstens als litterarische Grösse, 

in die ersten Jahre des Exils zu setzen ist. Substantiell stammt 

es aus der dem Exil kurz vorhergehenden Zeit, als deren Re¬ 

präsentant uns vor Allem Jojakim ben Josia erschien. Die 

Möglichkeit, dass Ezechiel seihst der Verfasser dieser Gesetz- 

- gebung sein könnte, habe ich nicht erörtert; sie scheint mir 

bei der Art der beschriebenen Abhängigkeit dieses Propheten 

von H 1 und bei dem Charakter der Umrahmung, die sich ganz 

an Deut, und JE anlehnt, gänzlich ausgeschlossen zu sein. 

§ 2. Das Zeitalter von H2 oder Lev. XXI, XXII. 

Der zweite Bestandtheil von H., den wir oben ausgesondert 

hatten, Lev. XXI, XXII oder H2, beschäftigt sich durch- 

gehends mit cultischen Angelegenheiten. Er handelt von den 

Priestern, den heiligen Gaben und den Opferthieren, indem er 

diese drei dem Gesichtspunkt der Heiligkeit unterstellt und 

von den Priestern Reinheit des Lebens und körperliche Fehl- 

losigkeit, in Betreff der heiligen Gaben einen im Zustand voll¬ 

kommener Reinheit stattfindenden Genuss und Ausschluss aller 

nicht Berechtigten und für die Opferthiere endlich körperliche 

Eehllosigkeit und Abwesenheit jeder Unvollkommenheit principiell 

wenigstens verlangt. Zum Schluss sind noch einige andere auf 

das Opferwesen bezügliche Bestimmungen hinzugefügt. Tendenz 

und Inhalt dieser Gesetzgebung legen es nahe, sie mit der 

priesterlichen in P. und der Cultusordnung des Ezechiel zu ver¬ 

gleichen. Von der Feststellung ihres Verhältnisses gerade zu 

Ezechiel wird es am letzten Ende abhängen, ob wir in Cap. II 

dsr. Abhndlg. ein Recht hatten, H 2 als eine selbständige, mit 

H1 nach Tendenz und theilweise auch nach Ausdruck nahe 

verwandte, doch auch wieder von ihm verschiedene Gesetz¬ 

gebung anzusehen. 

Ehe ich jedoch an die Lösung dieser Hauptaufgabe gehe, 

möchte ich einige wenige Berührungen, die H2 mit den früheren 
3 



26 

Gesetzgebungen des Pentateuchs, mit dem Bb. Ex. XXI—XXIII, 

dem sog. Dekalog in Ex. XXXIV und dem Deuteronomium 

aufzuweisen hat, besprechen und zur Charakteristik des vor¬ 

liegenden Stücks verwerthen. Ganz auffallend an das Bb. und 

Ex. XXXIV erinnern die Bestimmungen Lev. XXII 26—30. 

Die Verordnung Lev. XXII 27 *0 TV TS TS “ITtiV 

pipb prtp nsbm wbti d'pdt tdx nnn nvatr mm 
mmb ntvx» lässt z. B. ganz unwillkürlich an Ex. XXII 29 
denken «Wim DT3 TÖS"DV mm nVntT "pKTTl "fW 

mmi> unn». Freilich inhaltlich decken sich beide Bestim¬ 

mungen weniger als formell. Das Bb. redet von der Dar¬ 

bringung der Erstgeburt, H 2 von den opferbaren Thieren über¬ 

haupt ; das Bb. verlangt die Darbringung genau am achten Tage 

nach der Gehurt, H2 redet vom achten Tage als dem frühesten 

Termin, erlaubt aber eine Opferung auch darüber hinaus, ohne 

einen Endtermin anzugeben. Aber trotz der angegebenen Ver¬ 

schiedenheiten schliesst der Inhalt beider Stellen ihre Ver¬ 

gleichung nicht aus. Die Verordnung von H2 ist nur die all¬ 

gemeinere. Die Erstgeburten sind nur ein Theil der opferbaren 

Thiere, weil die Darbringung der Erstgeburt sich eben durch 

den Opferakt vollzog. Anders ist es allerdings im P. Da haben 

die Erstgeburten aufgehört, Jhvh. geopfert zu werden; sie ge¬ 

hören hier, abgesehen von etwa an Jhvh. abzugebenden Theilen, 

vgl. Num. XVIII17 fg., lediglich zum Einkommen der Priester. 

Aber Ezechiel z. B. weiss davon noch nichts, und wir haben auch 

kein Recht, etwa für H. diesen Standpunkt in Anspruch zu 

nehmen. Wir können blos annehmen, dass die Erstgeburten 

in unsere Verordnung mit eingeschlossen sind, und dass etwa 

die Festsetzung des achten Tages als des frühesten Termins 

der Darbringung vielleicht gerade durch die Rücksicht auf die 

Erstgeburt veranlasst ist. In der Gestaltung der vorliegenden 

Bestimmung hat sich der Autor jedenfalls durch Ex. XXII 29 
bestimmen lassen. Zum Theil hat er ihr aber auch Züge ver¬ 

liehen, die weit über das Bb. hinausweisen. Ich denke dabei 

an die in der letzten Partie der Verordnung sich findenden 

termini technici der Opfersprache, wie sie immer erst in späteren 
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Bestimmungen auftreten, vgl. zu Lev. I 4, YII 18 P.; 

Lev. XIX 7, XXII 23. 25. (H.); Ez. XX 40. 41, XLIII 27 

(hier aktivisch); ferner 'p"|p; die allgemeinste technische Be¬ 

zeichnung für Opfer in P. Lev. I 2. 3. 10. 14, II 1. 4. 5. 7 

u. ö.; mirb ntrs Lev. 117, 1116, III 11 u. ö. Die alte 

volksthümlich gehaltene Bestimmung des Bb. ist hier in die 

technische Sprache des Opferritus übersetzt. 

Wenn nun aber in Lev. XXII 27 die Erstgeburten mit 

inbegriffen sind — und widerlegt ist' diese Annahme nicht —, 

so verlangt diese Stelle auch eine Vergleichung mit der ent¬ 

sprechenden Stelle des Deuteronomiums Deut. XV 19 fg. Das 

Deuteronomium verlangt weder für Opferthiere noch speciell 

für die Erstgeburten ein bestimmtes Alter zur Darbringung. 

Am allerwenigsten denkt es, wie die angezogene Stelle zeigt, 

an eine Darbringung am achten Tage, setzt vielmehr hier das 

Alter von ungefähr einem Jahre voraus. Diese Voraussetzung 

ist eine nothwendige Folge der Concentration des Cultus an 

einer Stätte. Den weiten, oft beschwerlichen Weg konnten nur 

ältere, stärkere Thiere zurücklegen. Aus diesem Grunde hat 

das Deuteronomium die alte Bestimmung des Bb. fallen lassen 

müssen. Wenn H 2 sie nun Wiederaufleben lässt und den achten 

Tag, wenigstens als terminus a qüo und höchst wahrscheinlich 

mit Rücksicht auf die Erstgeburten, wieder in Aussicht nimmt, 

so muss der Gesetzgeber doch die Möglichkeit der Erfüllung 

seiner Verordnung vor Augen haben, d. h. er muss entweder 

die Vielheit der Cultusstätten wie das Bb. oder, da dies be¬ 

kanntlich im H. nicht der Fall ist, einen innigen lokalen Zu¬ 

sammenhang der Gemeinde mit einem einzigen Cultusorte vor¬ 

aussetzen. Das würde auf die Anschauungen der exilischen 

Zeit hinweisen.1) Jedenfalls — man mag über die ganze Aus¬ 

führung denken, was man will — steht fest, dass Lev. XXII 27 

x) Eben darum gebe ich auch die oben p. 43 ausgesprochene Ver- 

muthung, dass die vv. 26 fg. ursprünglich zu H1 gehört hätten und bei 

der Zusammenarbeitung dieser Gesetzgebung mit H2 hierher versetzt 

wären, auf. Der Kern von H1 stammt aus der Zeit kurz vor dem Exil. 

Höchstens könnten die betr. vv. ein Nachtrag in Hl sein. Aber schon 

ihrem Inhalte nach passen sie gut zu H2. 
3* 
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sieb, an Ex. XXII29 anlehnt und daher jünger als diese 

Stelle ist. 

Dass thatsächlich eine solche Anlehnung stattgefunden hat, 

wird gleich durch den nächsten v. 28 bestätigt, der auffällig 

an Ex:. XXIII 19 und XXXIV 26 b erinnert und offenbar die 

Absicht hat, die Tendenz dieser letzteren Forderung, die nicht 

ohne Weiteres klar ist und wahrscheinlich gegen götzendienerische 

und abergläubische Sitten der Hirten in der Wüste gerichtet 

war, *) im Sinne der vom Deuteronomium gepflegten Humanität 

vgl. Deut. XXII 6 zu erklären. 

Grössere Schwierigkeiten — zwar nicht hinsichtlich des 

Sinnes, wohl aber in Betreff ihrer Stellung und Ableitung —■ 

bereitet die folgende Bestimmung v. 29. 30. Gewöhnlich sagt 

man, sie sei vom Redaktor Rp. hierhergesetzt, um die Gesetz¬ 

gebung des H., die in Lev. XIX 5 fg. für die Selamim-Opfer 

ganz allgemein den Genuss des Opferfleisches für den ersten 

und zweiten Tag ansetzt, mit der von P. auszugleichen, die 

Lev. VII 11 fg. nur für die gelobten und freiwilligen Selamim- 

Opfer diesen Usus erlaubt, dagegen für die Thodah, die dritte 

Unterabtheilung der Selamim-Opfer, den Genuss für den ersten 

Tag fordert, vgl. Lev. VII 15. So meint auch Cornill: Ein¬ 

leitung i. d. A. T. § 13. 9. p. 76. Allerdings entspräche diese 

Erklärung den Thatsachen. Aber es ist mir ganz unmöglich, 

Rp. als Autor dieses v. anzuseheD. Die ganze Ausdrucksweise, 

der ganze Bau der Bestimmung, der an XIX 5fg. erinnert, 

die Anrede in der 2. Pers. Plur. weist von Rp. deutlich weg. 

Dazu hätte doch Rp., der in XIX 5 fg. seine Hand sicher im 

Spiele gehabt hat, diesen v. hinter v. 10 anbringen müssen, 

wenn er zur voraufgehenden Bestimmung eine Ergänzung oder 

Berichtigung hätte liefern wollen. Dort hätte unser v. seinen 

Zweck vollkommen erfüllt; dagegen ist seine Stellung am jetzigen 

Ort von der angenommenen Voraussetzung aus ganz unerklärlich. 

Diese Stellung neben Bestimmungen, die aus dem Bb. ent¬ 

nommen sind, lässt für unsre Bestimmung eine gleiche Her- 

*) Vgl. Dillmann, Comm. z. d. St. p. 251. 
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im Bb. neben den eben bereits angezogenen Bestimmungen eine 

der unseren ganz analoge Bestimmung zwar nicht über die 

Thodah, sondern über die Chagigah, Ex. XXIII 18. *) Well¬ 

hausen hat die Thodah mit der Chagigah ohne Weiteres identi- 

ficirt, mit welchem Rechte, wollen wir zunächst einmal auf sich 

beruhen lassen. Fraglich könnte freilich selbst unter vorläufiger 

Annahme der behaupteten Identität immer noch sein, ob die 

Verordnung des H 2 mit der des Bb. sich deckt. In Lev. XXII29 

ist die Rede vom Essen des Opferfleisches; im Bb. handelt es 

sich um die Fettstücke, die bekanntlich nicht gegessen, sondern 

für Jhvh. verbrannt wurden. Es ist nun allerdings recht gut 

möglich, dass die specielle Bestimmung, die Fettstücke der 

Chagigah an einem Tage zu verbrennen, für die allgemeinere 

steht, das Festopfer mit Allem, was dazu gehört, also auch 

mit Einschluss der Opfermahlzeit, an einem und demselben 

Tage zu beenden. In diesem weiteren Sinne ist die Verordnung 

des Bb. in Ex. XXXIV 25 b aufgefasst.2) Es soll vom Fest¬ 

opfer, das hier allerdings auf das Passah-Opfer ausdrücklich 

beschränkt ist, überhaupt nichts bis zum anderen Morgen übrig 

bleiben, vgl. hier auch Deut. XVI 4. Danach könnte auch 

unsere Stelle lediglich als eine Interpretation der älteren im 

Bb. stehenden aufgefasst werden, wenn eben nur — das ist 

die Hauptsache, um die es sich hier handelt — die Thodah 

mit der Chagigah einfach identificirt werden darf. Das ist hier 

noch festzustellen. Im Priestercodex Lev. VII erscheint die 

Thodah als die dritte und zwar heiligste Unterart der Selamim- 

Opfer. So ausführlich die Art seiner Darbringung beschrieben 

wird, so wenig wird uns über sein Wesen mitgetheilt. Jeden¬ 

falls hat es aber früher nicht ausdrücklich zu den Selamim- 

9 üb Ex. XXIII 18 unter der Chagigah blos das Passah-Opfer zu 

verstehen ist, vgl. Ex. XXXIV 25, ist durchaus zweifelhaft. Im Tenor 

von Ex. XXIII kann man es nur vom Eestopfer überhaupt verstehen, 

vgl. Dillm. Com. z. d. St. p. 249. Jedenfalls ist daher die Thodah, wenn 

mit der Chagigah identisch, nicht auf das Passah-Opfer einzuschränken. 

3) Ueber das Verhältnis beider Gesetzgebungen zu einander vgl. 

meine Abhandlung über „das Bundesbuch“ pag. 98—101. 
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Opfern gehört, so innig es seinem Wesen nach von jeher auch 

mit diesen zusammengehörte. H 2 z. B. unterscheidet blos zwei 

Arten von Selamim-Opfern, das freiwillige und das gelohte, 

von denen das letztere das heiligere ist. H1 spricht von den 

Selamim-Opfern ganz im Allgemeinen; ob und wie viel Unter¬ 

arten er gekannt hat, ist nicht auszumachen. Das Deutero¬ 

nomium unterscheidet ebenfalls keine besonderen Selamim- 

Opfer. Es redet von den Selamim-Opfern überhaupt, und die 

Nedarim und Nedaboth erscheinen daneben als besondere Arten, 

die nicht einmal unmittelbar neben den Selamim-Opfern stehen, 

vgl. Deut. XII 6. Die systematische Ueber- und Unterordnung 

der Opfer vollzieht sich allmählich in dem Masse, als der ge- 

sammte Cultus in ein einheitliches System gebracht wird. Die 

Thodah hat nicht von jeher als dritte Unterabtheilung der 

Selamim-Opfer gegolten. Sie wurde selbständig gewürdigt. 

Noch H2 behandelt sie als durchaus selbständige Opferart. 

Auch Ezechiel scheint nur erst die Zweitheilung der Selamim- 

Opfer in Nedarim und Nedaboth zu kennen. Erst im P. hat 

die Thodah den ihr gebührenden Platz im System gefunden. 

Es fragt sich nur noch, was wir unter der Thodah für ein 

Opfer zu verstehen haben. Mir scheint das wahre Wesen der 

Thodah in Num. XV 3 fg. noch deutlich hindurchzublicken. 

Dort werden nämlich drei Arten der Selamim-Opfer unter¬ 

schieden: 1) TU vhsb d. i. die Nedarim, 2) HITD d. i. die 

Nedaboth, 3) DD'HV'IÖ^. Die dritte Art der Selamim-Opfer 

sind demnach die bei officiellen, festlichen Gelegenheiten, an 

heiligen Versammlungen und hohen Festen stattfindenden. Hält 

man an diese Eintheilung die Eintheilung der Selamim-Opfer 

in Lev. VII, so ergiebt sich, dass die in Num. XV zuletzt ge¬ 

nannten mit den Thodoth identisch sind. Die Thodah ist eben 

das Festopfer, die Chagigah. Die Identificirung beider ist damit 

als zu Recht bestehend erwiesen, und die Annahme, dass wir 

in Lev. XXII 28 eine Reproduktion der älteren Bestimmung 

des Bb. vor uns haben, gewinnt an Wahrscheinlichkeit. Daraus 

ergiebt sich unmittelbar die Posteriorität unserer Bestimmung 

im Verhältnis zu dem Bb.; zugleich ist aber auch ihre Priorität 
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im Verhältnis zu P. durch obige Beweisführung gesichert. In 

P. sind die Opferarten in ein festgefügtes System gebracht; 

hier sind die Dinge noch im Fluss, im allmählichen Werden. 

Ehe ich das Verhältnis von H2 zu P. genauer beschreibe, 

will ich schnell noch die mit dem Deuteronomium stattfindenden 

Berührungen darlegen und verwerthen. Wie H1 setzt auch 

H2 die Einheit der Cultusstätte voraus, und zwar als etwas 

durchaus Selbstverständliches. Daraus ergiebt sich die spätere 

Abfassung von H 2 im Verhältnis zum Deuteronomium. Specielle 

Berührungen mit dieser Gesetzgebung finden sich Lev. XXII20 fg. 

und Deut. XV 21, XVII 1. In beiden Stellen wird die Fehl- 

losigkeit der Opferthiere resp. der Erstgeburten verlangt und 

verboten, ein mit einem Tadel oder Fehl (D1D) versehenes Thier 

zum Opfer darzubringen. Doch ist die Bestimmung des Deutero¬ 

nomiums einfacher gehalten als die in H2. Als D1Ö wird 

Deut. XV 21 nur riDS und "liy erwähnt. In Lev. XXII 20 fg. 

findet sich eine ganze Tabelle von Fehlem. Dabei werden 

Fehler unterschieden, die eine Verwendung zum Opfer unter 

allen Umständen verbieten, und wieder andre, die — bei ge¬ 

wissen Opfern wenigstens — zur Noth passiren. Die letztere 

Bestimmung ist offenbar die spätere, sie zeigt die ganze Ge¬ 

nauigkeit und Aengstlichkeit des werdenden Judenthums. Ueber 

Deut. XV 19 fg. und XXII 6 ist bereits oben bei Gelegenheit 

der Besprechung von Lev. XXII 27. 28 das Nöthige gesagt. 

Eine gewisse Verwandtschaft mit dem Deuteronomium zeigt 

sich auch in der generellen Bezeichnung der Opfer als n'hv 
und vgl. Deut. XII 6 u. Lev. XXII 17 fg. 

Wir fassen jetzt das Verhältnis von H2 zu P. ins Auge. 

Die Verwandtschaft zwischen beiden Gesetzgebungen ist so 

gross, dass oft genug beträchtliche Stücke von Lev. XXI, 

XXII zu P. gerechnet worden sind, z. B. von Kayser, vgl. 

Cap. II dsr. Abh. Inhalt und Tendenz ist beiden Gesetz¬ 

gebungen gemeinsam. Wie in P., so dreht es sich auch hier 

um Priester, Opfer und heilige Gaben, und man könnte, was 

den Stoff anlangt, die einzelnen Gesetze ebenso gut in P. er- 
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warten. Aber auch die Sprache erinnert lebhaft an P. Ich 

führe folgende Aehnlichkeiten an: 

mm Lev. XXI 6. 21, XXII 22 vgl. m. Lev. II 

3. 10, IY 35, Y 12, VI 10. 11, VII 30. 35, X 12. 13 u. d. 

ähnl. Wendungen in Lev.I 9. 13. 17, II2. 9, III 5. 16; Lev. II11. 

16, III 3. 9. 14, VII 5. 25, VIII 21. 28; Lev. III 11. 

"p"|p Lev. XXII 18. 27, vgl. m. Lev. I 2. 3. 10. 14, 

II 1. 4. 5. 7. 12. 13. III 1. 2. 6. 7. 8. 12. 14, IV 23. 28. 32, 

V 11, VI 13, VII 13. 14. 15. 16. 29. 38, IX 7. 15 u. s. w. 

mp (vom Nahen zum Heiligthum) Lev. XXI 18, XXII 3, 

vgl. m. Lev. IX 8. 

mpn (vom Darbringen der Opfer) Lev. XXI 6. 8. 17. 

21, XXII 18. 20. 21. 22. 24. 25 vgl. m. Lev. I 2. 5. 10. 13. 

14. 15, II 1. 4. 8. 12. 13, 14, III 1. 3. 6. 7. 9. 12. 14, IV 3. 

14, V 8, VI 13. 14, VII 3. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 16. 18. 25. 

29. 33. 35. 38, VIII 18. 22, IX 2. 9. 15. 16. 17, X 19, XVI 6. 

9. 11. 20 u. ö. 

nyrmb Lev. XXI 17, XXII 3 vgl. m. Lev. III 17, 

VI 11, VII 36; 

ionn tPSJn niTOJI Lev. XXII3 vgl. m. Lev. VII20. 

21. 25. 27; 

t£Hp Lev. XXII 10. 14 vgl. m. Lev. V 16; 

D*it£Hp Lev. XXII 4. 6. 12. 15. 16 vgl. m. Lev. V 15, 

Ex. XXVIII 38; 

Tn riMtP Lev. XXII 4 vgl. m. Lev. XV 16. 17. 18. 32; 

mvn IV KDtD*l Lev. XXII 6 vgl. m. Lev. XV 5. 6. 8. 

10. 11. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 27; 

Lev. XXII 6 vgl. m. Lev. II 1, IV 2, VI. 2. 4. 

15. 17. 21, VII 18. 20. 21; 

"It Lev. XXII10 vgl. m. Ex. XXIX 33, XXX 33, Lev. X1, 

Num. I 51, III 10. 38, XVII 5, XVIII 4. 7; 

•pp Lev. XXII 11 vgl. m. Gen. XXXI 18, XXXIV 23, 

XXXVI 6; 

rva Lev. XXII 11 vgl. m. Gen. XVII 12; 

nmiT Lev. XXII12 vgl. m. Lev. VII14. 32. 34, X 14. 15; 
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□nn Lev. XXII 15 vgl. m. Lev. II 9, IV 8. 10, VI 

8 u. s. w.; 

D’Tlbs Dr6 Lev. XXI 6. 17. 21, XXII 25 vgl. m. Lev. III 

11. 16, Num. XXVIII 2; 

nmo Lev. XXII 14 vgl. m. Lev. IY 2. 22. 27, V 15. 18; 

Lev. XXII 16 vgl. m. Lev. IV 3, Y 24. 26; 

NDD Lev. XXII 16 vgl. in. Lev. Y 1. 17, VII 18; 

Lev. XXII19. 20. 21 vgl. m. Lev. I 3, Ex. XXVIII 

38; pßTP Lev. XXII 23. 25. 27 vgl. m. Lev. I 4, YII 18; 

ntPV (in der Opfersprache) Lev. XXII 23 vgl. m. Lev. IX 

7. 16. 22, XY 15. 30, XVI 9. 24, Ex. XXIX 38; 

nmj IN TD Lev. XXII 18 vgl. m. Lev. YII 16; 

TD Lev. XXII 21 vgl. m. Num. XY 3; 

HNDtD Lev. XXII 5 vgl. m. Lev. V 3, YII 20. 21, XY 

3. 25. 26. 30. 31, XYI 16. 19 u. ö.; 

"DT Lev. XXII 19 vgl. m. Lev. I 3. 10, III 1. 6, IY 23, 

VI 11. 22, YII 6, XY 33; oft in Verbindung mit Diöri vgl. 

Lev. XXII 9 u. Lev. I 3. 10, III 1. 6, IY 3. 23. 28; Y 15. 

18. 25, IX 2. 3; 

rwön Lev. XXII 14 vgl. m. Lev. Y 16. 24. 

Nicht zu verwerthen als sprachliche und sachliche Be¬ 

rührungspunkte sind jedoch die in Cap. II als solche kenntlich 

gemachten Zusätze in XXI 10.12. 17. 21. 22. 23, die zwar ganz 

an P. erinnern, aber nur den Zweck haben, die Gesetzgebung 

Lev. XXI, XXII dem Priestercodex in differirenden Punkten 

conform zu machen. Sie führen uns darauf, diese Differenz- 

punkte einmal der Reihe nach herauszuheben und für die nähere 

Bestimmung des Verhältnisses von H2 zu P. zu verwerthen. 

Bei aller Verwandtschaft und Aehnlichkeit zwischen bei¬ 

den Gesetzgebungen finden sich nämlich auch beträchtliche 

Unterschiede, die eine sorgfältige Scheidung beider verlangen. 

Diese Unterschiede sind schon längst bekannt; ich kann mich 

daher hier mit ihrer Aufzählung begnügen. Zunächst will ich 

darauf aufmerksam machen, dass in H2 von den Priestern 

durchgehends in dritter Person die Rede ist, während sie in 

P. direkt angeredet werden. Doch das ist rein formell. Es 
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finden sich noch wichtigere Unterscheidungs-Merkmale. Ob¬ 

wohl z. B. in H2 yom Heiligthum öfter die Rede ist Lev. XXI 

12. 23, findet sich hier kein einziges Mal der hei P. stehende 

Ausdruck Das Heiligthum heisst wie in H1 und 

hei Ezechiel stehend t£HpD. Ferner hätte P. hei Aufzählung 

der Opfer auf keinen Fall die Chattath und den Asam über¬ 

gangen, die in seiner Gesetzgebung eine so hervorragende Rolle 

spielen, hier aber nicht einmal erwähnt werden. H2 spricht 

nur von T\*hV und ’jpQt. Aber das sind nur argumenta 

e silentio, es finden sich aber in H2 auch Merkmale, die positiv 

von P. wegweisen. Eins der wichtigsten ist die in H2 ver¬ 

tretene Auffassung des Hohenpriesters in seinem Verhältnis 

zu den übrigen Priestern. Nach Lev. XXI 10 ist der Hohe¬ 

priester der erste oder grösseste unter seinen Brüdern. Nach 

P. steht der Hohepriester zu den übrigen Priestern im Ver¬ 

hältnis eines Vaters zu seinen Söhnen, wie der stehende Aus¬ 

druck, „Aharon und seine Söhne“ zeigt, vgl. ausser P. auch 

Lev. XXI 1. 17. 21, XXII 1. 18. Nach H2 ist der Hohe¬ 

priester der primus inter pares, nach P. ist er über die andre 

Priesterschaft hoch hinausgehohen; nach H2 ist der Unter¬ 

schied zwischen dem Hohenpriester und den Priestern graduell, 

im P. ist er geradezu wesentlich, denn allein der Hohepriester 

hat das heilige Salböl auf seiner Stirn, daher für ihn auch die 

Bezeichnung als rPtPDn "pDPl Lev. IV 3. 6. 16, VI 15 vgl. 

auch Lev. XXI 10. 12. Die aus diesem Thatbestande sich er¬ 

gebende Folgerung ist unabweisbar. In P. ist die hierarchische 

Tendenz zu ihrem höchsten, abschliessenden Ausdruck ge¬ 

kommen, in H2 zeigt sie sich in ihren ersten Anfängen. Vor 

H2 ist überhaupt von einem Hohenpriester in der Gesetzgebung 

noch nicht die Rede. Danach steht H2 in der Mitte zwischen 

Deuteronomium und P. Dasselbe ergiebt aber auch eine verglei¬ 

chende Betrachtung des in beiden Gesetzgebungen enthaltenen 

oder vorausgesetzten Opfersystems. Das Opfersystem in H2 

ist jedenfalls gegliederter als das aus dem Deut, zu erkennende. 

Sowohl von der rfclV wie von den werden hier zwei ver¬ 

schiedene Arten unterschieden, die D*>TTJ und die HCTU Lev. 
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XXII18.21, während im Deut, die beiden eben genannten Unter¬ 

arten wie selbständig neben der und den QTQT stehen 

Deut. XII 6. Sie sind also wohl schon vorhanden, aber es 

ist noch nicht der Versuch gemacht, sie systematisch einzu¬ 

gliedern. Seinen eigentlichen Abschluss hat das Opfersystem 

aber erst in P. gefunden. Diese Gesetzgebung unterscheidet 

eine dreifache Art der Selamim-Opfer Lev. VII, das freiwillige, 

das gelobte und die Thodah, das Lobopfer, das in H2 noch 

als selbständige Opferart neben den Selamim-Opfern steht Lev. 

XXII 29. Dazu haben in P. die Chattath und der Asam 

ihre feste Stelle im System gefunden, während H2 sie nicht 

einmal erwähnt. "Was ferner die heiligen Gaben betrifft, so 

unterscheidet P. scharf und principieli zwischen den D*>t£Hp 

und den D’ittHp ^t£Hp Num. XVIIT 8 fg., in H2 wird auf 

diesen Unterschied nicht nur nicht reflectirt, sondern er wird 

überhaupt noch nicht gekannt, da sonst seine Erwähnung und 

Verwerthung in der Gesetzgebung Lev. XXII 10 fg. unum¬ 

gänglich gewesen wäre. Das zeigt wiederum, dass das Cultus- 

System in P. abgeschlossen, bei H 2 dagegen noch im Fluss, 

im Werden ist. Mit einem Wort: P. ist jünger als H2; die 

letztere Gesetzgebung ist die Vorstufe zu der ersten. Kuenen 

hat sie daher mit Recht als P 1 bezeichnet. 

Auf Differenzen untergeordneter Art lohnt es sich nach 

Feststellung dieser Haupt-Differenzpunkte kaum noch 

einzugehen, zumal sie zweifelhafter Natur sind. Da diese 

letztere aber von Gegnern unserer Auffassung nur zu gern zur 

Diskreditirung derselben gebraucht wird, will ich noch kurz 

auf dieselben eingehen und zugleich bemerken, dass wir nichts 

verlieren, wenn wir sie preisgeben. Wenn Wellhausen be¬ 

hauptet, dass P. den Sklaven von dem Genuss der Kodasim 

ausschliesse, während H2 ihn in die Berechtigung zu diesem 

Genüsse mit hineinziehe, so kann mit Recht dagegen behauptet 

werden, dass der erkaufte oder im Hause geborene Sklave 

eben mit zum Hause gehört, und dass Num. XVIII 11 der 

Genuss der Kodasim dem Priester und seinem Hause, sofern 

es nur rein ist, gestattet wird. Jedenfalls wird der Sklave 
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nicht ausdrücklich ausgeschlossen; und die Hereinziehung des 

Sklaven entspräche auch sonst der in P. nachweisbaren Ten¬ 

denz, wie sie z. B. Gen. XVII 12, Ex. XII 44 fg. zu Tage 

tritt. Eben so wenig wird geleugnet werden dürfen, dass Dill¬ 

mann der Behauptung Wellhausens, dass Lev. XXII 14 mit 

Lev. V 14 in Widerspruch stehe, mit feinen Bemerkungen ent¬ 

gegengetreten ist, die hinreichen, diese Behauptung zu ent¬ 

kräften, wenigstens beweisunfähig zu machen. Aber die anderen 

Differenzpunkte werden dadurch nicht im mindesten berührt, 

und die aus ihnen gezogenen Folgerungen bleiben bestehen. 

Um die Stellung von H2 aber vollständig zu begreifen, 

macht sich auch hier wieder eine genaue Vergleichung mit 

dem Propheten Ezechiel notwendig. So zahlreich wie bei H 1 

sind hier nun allerdings die Berührungen nicht, aber die sich 

findenden sind nicht weniger charakteristisch und frappirend. 

So findet sich die für Lev. XXI, XXII eigenthümliche Wen¬ 

dung DBHpö mrr> *0K vgl. Lev. XXI 8. 15. 23, XXII 9. 16. 

32 auch einmal in Ez. XX 12, etwas freier in Ez. XXXVII 

28 bntr> BHpö mm *0« *0 DW im. Ferner ist die Wen¬ 

dung *>t£Hp DtfcmK vgl. Lev. XXII 2. 32 (XX 3) in 

Ez. anzutreffen vgl. XX 39, XXXVI 20. 21. 22. 23, XXXIX 

7, auch Ez. XIII 19, XX 9. 14. 22, zwar ohne it£Hp DtP, 

aber mit miT selbst oder mit als Objekt; Ez. XLIII 7. 8 

findet sich die verwandte Wendung it£Hp Dt£> Kötö/ und Dt£> 
">tiHp, allerdings in anderer Verbindung, findet sich auch Ez. 

XXXIX 25. Die Ausdrucksweise *0! “pm *>nt£Hp,J1 
Lev. XXII 32 hat ihr Analogon in dem Dl >nt£Hp7) Ez. XX 

41, XXVIII 22. 25, XXXVI 23, XXXVIII 16, XXXIX 

27. Wie in H2 so heisst auch in Ezechiel das Heiligthum 

fast durchgehends t£HpD vgl. Lev. XXI 12. 23 u. Ez. V 11, 

VII 24, VIII 6, IX 6, XI 16, XXI 7, XXIII 38, XXIV 

21, XXV 3, XXVHI 18, XXXVII 26. 28, XLIII 21, 

XLIV 1. 5. 7. 9. 15. 16, XLV 3, XLVTI 12, XLVIII 8. 

10. 21. In beiden Schriften findet sich die Phrase T1K 

DHpD Lev. XXI 12. 23 u. Ez. VII 24, XXIII 39, XXIV 21, 

XXV 3, XXVIII 18, XLIV 7 (dieselbe Phrase mit KÖtt vgl. 
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Lev. XX 3 u. Ez. V 11, IX 7, XXXIII 38); vgl. ferner 

JTQtt Lev. XXII 18 u. Ez. XIV 4. 7; Srpty 

tMO Lev. XXI 9 u. Ez. XXIII 47 u. ö.; -Dr'OIl Lev. XXII 

25 u. Ez. XLIV 7. 9; O'Tfex Dr6 Lev. XXI 6. 17. 21, XXII 

25 u. Ez. XLIV 7; yy Lev. XXII 16 u. Ez. XLIV 

10 u. ö.; nmp mp Lev. XXI 5 u. Ez. XXVII 31 (hier 

rVHpn); Lev. XXI 5 u. Ez. XLIV 20; überhaupt der Ge¬ 

brauch von KDtO Lev. XXI 1. 3. 4 u. s. w. u. Ez. IV 14, XX 

18, XXIII 7. 30, XXXVII 23, XLIV 25; nXDtt vgl. Lev. 

XXII 5 u. Ez. XXIV 11. 13, XXXVI 17. 25, XXXIX 

24; bbn Vgl. Lev. XXI 4. 7. 9, XXII 2. 15 u. Ez. XX 13. 

16. 21. 24, XXII 8. 16, XXIII 38 u. ö. Wie man sieht, sind 

die angeführten Berührungen rein sprachlicher, phraseologischer 

Art. Von den in H1 sich findenden unterscheiden sie sich vor 

Allem dadurch, dass sie sich gleichmässiger über die Schrift 

Ezechiels vertheilen. Auch lässt sich hier kaum eine ganz 

bestimmte concrete Anspielung Ezechiels auf ein Stück aus 

H2 oder umgekehrt als über allen Zweifel erhaben behaupten. 

Es ist mehr nur die allgemeine geistige Athmosphäre, der 

ganze Anschauungs- und Interessenkreis, der beiden Gesetz¬ 

gebungen resp. Schriftstellern gemeinsam ist. Ob H2 von 

Ezechiel oder Ezechiel von H 2 abhängig ist, kann noch nicht 

entschieden werden, und wenn mir hier auch das erstere von 

vornherein wahrscheinlicher ist, so hat dieses Urtheil vorläufig 

doch immer nur den Werth eines Geschmacksurtheils. 

Ausser den sprachlichen finden sich aber auch sachliche 

Uebereinstimmungen. So sind z. B. in Ezechiel wie in H 2 die 

beiden Haupt - Opferspecies, die Olah und Zebachlm, in je 

zwei Untertheile getheilt, in Nedaboth vgl. Ez. XLVI 12 und 

Nedarim vgl. Lev. XXII 18. Beide Schriftsteller stehen somit 

auf demselben Standpunkte der Opfersystematisirung, obwohl 

andrerseits nicht zu vergessen ist, dass in Ezechiel die Sünd- 

und Schuldopfer, Chattath und Asam, eine bedeutsame Bolle 

zu spielen beginnen, was über H2 hinausweisen könnte. Der 

Unterschied zwischen Kodasim und Kodse Kodasim findet 

sich ferner bei Ezechiel wohl angedeutet, wird aber noch 
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nicht principiell begründet, vgl. Ez. XLII13, XLIY 13. 28 fg., 

wie denn die Bezeichnung überhaupt noch nicht ihren tech¬ 

nischen Werth erhalten hat, vgl. Ez. XLI 4, wie es im P. der 

Fall ist, vgl. Num. XVIII 8 fg. Es ist also auch hier wesentlich 

die in H2 zur Darstellung kommende Stufe vgl. Lev. XXII 

1 fg., 10 fg. Dem Priester ist bei Ezechiel wie in H2 der 

Genuss der Nebelah und Therephah verboten vgl. Lev. XXII 8 

u. Ez. IV 14, XLIV 31. Die grösste Verwandtschaft zwischen 

H2 und Ezechiel zeigt sich aber hinsichtlich der Bestimmungen 

über die Reinheit der Priester. Die Verordnungen Ez. XLIV 

20. 21 fg. 25 fg. erinnern lebhaft an die entsprechenden in 

Lev. XXI 1—9, so dass man von jeher gerade hier an eine 

Abhängigkeit der beiden Bestimmungsreihen von einander ge¬ 

dacht hat. Nur wird es hier schwer sein, klipp und klar zu 

bestimmen, welches die abhängige Reihe ist. Die Verwandt¬ 

schaft ist doch mehr nur eine sachliche als sprachliche. Für 

Lev. XXI 1, das auch sonst in der hier gültigen Be¬ 

deutung für H. charakteristisch ist, oder für riö tWSÜ XXI 11 

findet sich in Ez. XLIV 25 DINTlD, für Pimp imp*1 Lev. 

XXI 5 heisst es Ez. XLIV 20 '’irfcjp üb DtMTVl, während in 

Lev. XXI 5 das verb. rb% für das Verschneiden des Bart¬ 

randes gebraucht wird. Doch das sind Kleinigkeiten. Wich¬ 

tiger ist, dass bei Ezechiel die Anklänge an die für H2 so 

charakteristischen Wendungen fehlen, nämlich DDBHpD miT 

XXI 15. 8. 23, XXII 9. 16. 32 oder DPPpfci6 T>)T QiBHp 

XXI 6, t£HpD bbr\ XXI 12. 23, und gerade diese wären hier so 

angebracht gewesen. Hätte Ezechiel die Stelle Lev. XXI1—9 als 

Vorlage vor sich gehabt, so hätten sich sicher deutliche Spuren 

davon in seine Gesetzgebung eingeschlichen. Jedenfalls lassen 

sich die Verordnungen Ezechiels nicht ohne Weiteres aus H 2 

herleiten, zumal er Bestimmungen hat, die sich in H2 gar nicht 

finden bezw. über die dort enthaltenen hinausgehen. Den 

Priestern ist z. B. nicht nur verboten, das Haupt kahl zu 

scheeren; sie sollen auch ihr Haar nicht lang wachsen lassen, 

sondern es verschneiden, Ez. XLIV 20; ferner ist es den 

Priestern bei Ezechiel nicht erlaubt, Wittwen zu heirathen, es 
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sei denn etwa die Wittwe eines Priesters, Ez. XLIY 22, 

während in H2 von dem Verbot, Witt wen zu heirathen, kein 

Wort steht. Andrerseits enthält auch H2 wieder wesentliche 

Züge, die bei Ezechiel fehlen, so das ausdrückliche Verbot, 

sich an der Leiche des eigenen Weibes zu verunreinigen, Lev. 

XXI 4*), das Verbot, den Körper zu ritzen, den Bartrand zu 

verschneiden, Lev. XXI 5, und endlich die wichtige' Forderung 

sittlicher Reinheit auch an das Weib und die Tochter des 

Priesters. Der Priester soll nicht nur keine sondern 

auch keine rüt sich zum Weibe nehmen, und eine Priester¬ 

tochter, die einen unanständigen Lebenswandel führt, soll den 

Feuertod sterben, weil ihre Schande zugleich des Vaters Schande 

ist. Es wird danach schwer halten, die Abhängigkeit eines 

Stückes von dem anderen zu erweisen. Man wird sich hier 

schon mit der Auskunft begnügen müssen, dass beiden Be¬ 

stimmungsreihen eine gemeinschaftliche gesetzliche Ueberliefe- 

rung zu Grunde liegt. Dabei will ich hier daran erinnern, 

dass die Analyse im 2. Capitel dieser Abhandlung für Lev. 

XXI 1—9 diese Thatsache zweifellos festgestellt hat. 

Aber vielleicht lässt sich doch die Frage beantworten, 

*) Der v. ist zwar corrumpirt und jetzt sinnlos. Zu Conjecturen 
giebt ^eine jetzige Gestalt keinen Anlass. Nur dürfte feststehen, dass 
er formell zu den vv. 1—3 gehört, vgl. z. B. v. 1. 3. 4, 

v. 1. 4, beachte auch die Einheit des Numerus. Zu v. 5 fg. (vgl. Dillm.) 
kann er darum nicht gezogen werden. Nun handeln die vv. 1—3 von 
Leichenberührung, und es werden die Fälle angeführt, in denen es den 
Priestern erlaubt ist, eine Leiche zu berühren. Man vermisst in v. 2. 3 
die Leiche des Eheweibes. Dass dies ausgenommen sei, ist so selbst¬ 
verständlich nicht. Man erwartet hiervou ausdrückliche Erwähnung. 
Ich vermuthe, dass diese ursprünglich in v. 4 gestanden hat. Dann ist 
bei Vyn etwa und zu XOtD’ etwa als Obj. zu ergänzen. 
Oder es hat geheissen: 'Ul l'ÖJD lnhjD!? Dann er¬ 
klärte sich auch leicht der Ausfall des Objekts durch Nachlässigkeit 
eines Schreibers. Willkürlich mag diese Annahme immerhin sein, aber 
ohne Willkür kommt man hier nicht aus. Bedingung ist, dass der v. in 
den Zusammenhang sich fügt, und der wird unsre Conjectur gerecht. 
Vgl. zu unsrer Erklärung Abene. Ros. De W. Kn. Trg. Jon. Ansprechender 
mag Dillm. Conjectur sein, welcher für liest, aber er zieht 
damit v. 4 zu v. 5fg., was nicht angeht. 
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welche von beiden Bestimmungsreihen die jüngere ist. Manches 

scheint hier für Ezechiel den Ausschlag geben zu wollen. Das 

Hervortreteu von Chattath und Asam, die wenigstens dem 

Namen nach vorhandene Unterscheidung von Kodasim und 

Kodse Kodasim scheinen doch über H2 hinauszuweisen, und 

das Verbot, eine Wittwe, es sei denn eine Priesterwittwe, zum 

Weibe zu nehmen, scheint eine Verschärfung der Gesetzgebung 

von H2 zu sein, die den Priestern die Verheirathung mit einer 

Wittwe bedingungslos freigiebt. Aber die erwähnte Präge 

lässt sich nur unter Herbeiziehung der Bestimmung Lev. 

XXI 10—15 beantworten. Hier ist vom Hohenpriester die 

Rede, den Ezechiel, wenigstens in dem hier geltenden Sinne, 

noch gar nicht kennt. Dieser Hohepriester darf überhaupt 

keine Wittwe, auch keine Priesterwittwe, sondern nur eine 

reine Jungfrau aus seinem Volke heirathen. War es ferner 

den Priestern erlaubt, sich an den Leichen der nächsten Ver¬ 

wandten zu verunreinigen, so darf sich der Hohepriester nicht 

einmal an der Leiche des Vaters oder der Mutter verunreinigen, 

d. h. sie anrühren. Ich meine doch, hier ist Ezechiel über¬ 

trumpft. Die Forderung der Heiligkeit und äusseren Rein¬ 

lichkeit ist hier auf den Gipfel gestiegen. Zwar ist sie nicht 

auf alle Priester ausgedehnt, wie bei Ezechiel, aber um so 

schärfer und principieller hat sie sich auf eine Person, auf die 

des Hohenpriesters, gleichsam concentrirt. Nimmt man den 

sich steigernden Ernst in der Forderung äusserer Heiligkeit 

zum Massstabe für die Bestimmung der früheren oder späteren 

Abfassung eines Gesetzes, so ist Lev. XXI10—15 das jüngere 

Stück. Für XXI 1—9 hatte der Sammler oder Verfasser ohne 

Zweifel ältere Vorlagen, die auch Ezechiel kannte; die w. 10—15 

dagegen sind sein eigenes Werk, auf den vorigen beruhend, in 

Analogie und Absicht auf sie geschrieben, zugleich aber auch 

gleichmässiger, glatter, wie aus einem Guss. Die darin sich 

findenden Inconcinnitäten sind erst von Rp. veranlasst. 

Ueberhaupt aber ist schon die Einführung des Hohen¬ 

priesters an sich ein Symptom der späteren Abfassung bezw. 

Redaktion von H2. Ich sagte schon oben, dass Ezechiel den 
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Hohenpriester noch gar nicht kennt. Wohl hat er einen ersten 

Priester, dem besondere Ceremonien obliegen, vgl. Ez.XLY 18 fg. 

und der, wie in den vorexilischen Stücken der Bücher Samuelis 

und der Könige, „der Priester“ *jrDn heisst, aber dieser 

erste Priester unterscheidet sich in nichts von den anderen. 

Er hat keine besondere, über die der Anderen hinausgehende 

Würde, noch eine besondere Heiligkeits-Verpflichtung. Die 

Stelle, die in H 2 der Hohepriester einnimmt, nimmt nun aber 

hei Ezechiel der Nasi d. h. der Fürst ein. Er ist die Spitze 

des theokratischen Gemeinwesens. Ihm fliessen alle Einkünfte 

zu, und dafür hat er den grossen Opferapparat im Gange zu 

halten. Dieser „Fürst“ ist das Band, das den exilischen Pro¬ 

pheten mit der grossen Geschichte der Vergangenheit seines 

Volkes verbindet. In H 2 ist dieses Band endgültig durchge¬ 

schnitten. Der Gedanke an eine künftige politische Selbständig¬ 

keit ist dem Volke und seinen geistigen Leitern allmählich 

abhanden gekommen. Der Fürst ist abgetreten, seinen Platz 

hat der Hohepriester eingenommen. Die nationale Erinnerung, 

die noch in Ezechiel lebendig war und auf sein Zukunftsbild 

gestaltend wirkte, ist in H2 erloschen oder besser gesagt im 

theokratisch-cultischen Interesse völlig aufgegangen. Daraus 

ergiebt sich unweigerlich die Posteriorität von H 2 im Verhält- 

niss zu Ezechiel. 

Freilich kann man dieser Ausführung immer noch ent¬ 

gegenhalten, dass die anderen bei Ezechiel sich findenden und 

über H2 offenbar hinausweisenden Merkmale bei dieser Art 

der Betrachtung nicht zu ihrem Rechte gekommen sind. Vor 

Allem betont man, was bisher noch nicht erwähnt war, dass 

H 2 von dem Unterschied zwischen Priestern und Leviten, den 

doch Ezechiel so bestimmt statuire und begründe, allem An¬ 

scheine nach noch nichts wisse, daher älter als Ezechiel sein 

müsse. So richtig diese Bemerkung an sich ist, so hebt sie 

doch die Wirkung der vorigen, betr. den Hohepriester, un¬ 

möglich auf. Durch die Nichterwähnung der Leviten, die 

Ezechiel hat, wird die Erwähnung des Hohenpriesters, den 

Ezechiel nicht hat, noch lange nicht quitt gemacht. Man darf 

4 
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solche Merkmale nicht so äusserlich werthen und sie wie Zahlen 

sich gegenseitig aufheben lassen; sondern jedes Merkmal ist 

nach seinem inneren Werth zu würdigen. Und da meine ich 

doch, unendlich wichtiger und einschneidender als die Er¬ 

wähnung der Leviten ist die Einführung des Hohenpriesters. 

Der Hohepriester passt nicht in das System Ezechiels hinein, 

die Leviten dagegen könnten in H2 untergebracht werden, ohne 

dass sie die Voraussetzung dieser Gesetzgebung irgendwie 

störten. Zudem folgt aus der Nichterwähnung der Leviten noch 

lange nicht, dass H 2 sie nicht gekannt hat. Ich will hier nur 

andeuten, dass die Priester in H2 nie wie im Deut. XVIII 1 

und hei Ezechiel als QVi'lbn D’OrDil sondern immer nur als 

D^rDH oder als 'jPDn bezeichnet werden. Vielleicht beruht 

diese Benennung darauf, dass für das Bewusstsein von H2 die 

Priester mit den Leviten nichts mehr zu thun haben. Bei 

Ezechiel ist das Verhältnis zwischen Priestern und Leviten 

doch immer noch eine Art von Problem, das er in einer eigenen 

Weise zu lösen sucht. Für H 2 bestand dieses Problem nicht 

mehr; er hatte aber auch kein Bedürfnis, die Leviten zu er¬ 

wähnen. Vielleicht ist aber auch die Möglichkeit aufzulassen, 

dass eine von Leviten handelnde Stelle des H 2 von ßp. anders¬ 

wohin versetzt ist. Ich verweise auf Num. III 12. 13. Was 

die anderen über H 2 hinausweisenden Merkmale der Ezechiel- 

schen Cultusordnung betrifft, so erklären sie sich bei Pesthal¬ 

tung der Priorität Ezechiels vollständig durch die Bemerkung, 

dass der Gesetzgeber H2 eben an bestehende Verordnungen, 

die zum Theil vor-ezechielisch sind, anknüpft, wodurch seine 

Gesetzgebung hier und da den Eindruck eines höheren Alters 

macht, während Ezechiel die neue Cultusordnung mit der ganzen 

Kraft seiner prophetischen Intuition schaute, woher es kommt, 

dass diese einen einheitlichen Eindruck macht und hier und 

da die Verhältnisse der Gegenwart, an die der Gesetzgeber 

mehr gebunden ist, als der Prophet, hinter sich zurücklässt, 

damit der Zukunft neue Bahnen weisend. 

Jedenfalls haben wir daran festzuhalten, dass die Cultus- 

Gesetzgebung Lev. XXI. XXII als das schriftstellerische Ganze, 
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als das wir sie jetzt vor uns haben, hinter Ezechiel ihre Stelle 

hat. Im Uebrigen ist sie ein Produkt des Exils. Die sprach¬ 

lichen Berührungen mit Ezechiel beruhen demnach auf der 

Abhängigkeit unseres Stückes von diesem Propheten. Wie 

dieses Stück aber von Ezechiel abhängig und nach ihm anzu¬ 

setzen ist, so ist es andrerseits die Vorstufe zu' der grossen 

priesterlichen Gesetzgebung von P., in die es jetzt hineinge¬ 

arbeitet ist, und in der die Grundgedanken Ezechiels zu ihrem 

vollkommensten Ausdruck gekommen sind. 

Zugleich aber ist durch die Ausführung in diesem § die 

Richtigkeit der Analyse im zweiten Capitel dieser Abhandlung, 

die Lev. XXI. XXII als selbständigen Theil des H. auffasste, 

vollkommen erwiesen. 
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